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Abb.  113:  Seeligenpordtische  Ambtsrechnung  1715,  StA  Amberg,  Klosterrichteramt  294.
Auszug aus den "Gefänckknüß Straffen".



Was war geschehen? 

Der Unterförster Alexander Gluck saß eines Tages mit seinem Holzknecht Jo-
hann Nieberlein in der Wirtsstube des Christoph Fleischmann, als die Zächin

hereinmarschierte und dem Alexander Gluck absichtlich sein Glas Bier ausgoss

oder ihm dasselbe ins Gesicht schüttete - offenbar, weil sie sich von ihm brüs-

kiert fühlte oder auch für ein früheres Vorkommnis Rache nahm. Es folgte ein

heftiger Wortwechsel zwischen Gluck und der Schmiedemeistersgattin, der in

eine Prügelei mündete, in die sich schließlich der gute Holzknecht einmischte.

Dieser muss am Ende die rabiate Dame an den Haaren gepackt und ihr womög-

lich ein Büschel Haare ausgerissen haben, denn es kam in der Folge zur offiziel -

len  Anzeige  des  Raufhandels  im  Seligenportner  Klosterrichteramt.  Zum  Ge-

richtstermin wurde allerdings nicht der Amtsträger Alexander Gluck zitiert, son-

dern lediglich Frau Zach und Glucks Holzknecht Hans Nieberlein.  Nach dem

„Friedbot“, dem amtlichen Sühnetermin, wurden beide verurteilt: Hans Nieber-

lein landete für einen halben Tag in der Arrestzelle des Amtshauses; der Besuch

des Seligenportner Lochgefängnisses blieb ihm erspart. Die Zächin bekam für 4

Stunden die  „Halsgeige“ umgelegt,  das  seit  dem Mittelalter  übliche Bestra-

fungsinstrument für zänkische Weiber. Es bestand aus zwei Holz-Zangen, zwi-

schen denen die Delinquentinnen mit Händen und Hals eingespannt und an-

schließend zur allgemeinen Verspottung im Ort herumgeführt wurden. 

Der Herr  Unterförster  Gluck kam aber  ungeschoren davon,  er  wurde in
dem Urteil nur am Rande erwähnt, obwohl er sicherlich durch sein Verhalten
die Auseinandersetzung provoziert hatte. 

Soweit zum Wirtshaus-Streit in Weidenwang. 
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Abb. 114: Originalzeichnung von W. Busch. Aus: "Das Buch für Alle", Heft 20 der Auflage von 1890.



Alexander Gluck mit  einer Weidenwanger Dame in eine Schlägerei  verwi-

ckelt? 

Das hat schon ein  „G'schmäckle“,  würden die Schwaben sagen. Was hatte

Eva, zwar noch jung, aber immerhin schon Mutter von drei Kindern, derart in

Rage gebracht? Sicherlich keine Forstangelegenheiten! Ihre Reaktion war die

einer tief beleidigten, vielleicht auch hinter Licht geführten, betrogenen oder

verschmähten Frau! 

War  Alexander  Gluck  ein  Frauenheld,  ein  Schürzenjäger,  von  dessen
Seitensprüngen seine Gattin nichts wusste? 

Eigenartig, dass uns gerade bei dieser Gelegenheit der  „Forsterbarthl“  aus

dem Haus des Schusters Albert wieder einfällt! 

Während dieses Damenkontaktes der besonderen Art weilte Gattin Walbur-

ga im Erasbacher Häuschen, um dort ihrem kleinen Christoph Willibald recht-

zeitig die Brust zum Trinken zu geben. Gesäugt wurde damals noch bis zum

Ausbruch der Milchzähne und darüber hinaus. Womöglich war sie auch schon

von ihrem zweiten Kind schwanger! 

Der Ehe des Förster-Paares tat der Vorfall keinen Abbruch, aber schon da-
mals mag Alexander Gluck auf die Abschussliste der frommen, in Sachen An-
stand und Moral unnachsichtigen Salesianerinnen geraten sein! 

Walburga Gluck pflegte ungeachtet dessen den Zusammenhalt der Familie

und schenkte ihrem Mann in der Folge noch 5 weitere Kinder, von denen aber

nur  noch  Christoph  Anton  in  Erasbach  geboren  wurde.  Töchterchen  Maria
Anna Rosina wurde zwar am 2. Mai 1718 in Reichstadt in Nordböhmen gebo-

ren und getauft, war aber noch im Hochsommer 1717 in Erasbach gezeugt wor-

den. 

Näheres über den Charakter und die Wesensart der Frau Gluck haben auch

wir nicht in Erfahrung gebracht. Man kennt nicht einmal ihre genaue Herkunft.

Dennoch wird immer wieder darüber spekuliert, ob es nicht Frau Gluck gewe-

sen sei, die ihr musikalisches Talent auf den kleinen Willibald übertrug. In der

Tat spricht nichts dafür, dass die Begabung vom Vater kam. Alexander Gluck

wollte  immer,  dass  sein  Erstgeborener  seine  Nachfolge  antrat,  er  sollte  ein

tüchtiger Förster werden wie er selbst und seine Vorfahren. Nach allem, was

man davon weiß, legte er der Musikerkarriere seines ältesten Sohnes später ei-

nige Steine in den Weg.263

Wir glauben nicht, dass Frau Gluck der Wegzug aus Erasbach schwer fiel,

nachdem  der  Entschluss  dazu  endgültig  gefallen  war.  Die  beruflichen  und

263 Croll, Gluck, S. 24.
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privaten Affären ihres Mannes, seine vielen Abwesenheiten werden sie belas-

tet haben. Hierzu kam, dass seine Dienstaufgabe zum Teil eine sehr gefährliche

war. Im Grunde genommen wusste Frau Gluck keinen Morgen, ob ihr Mann

abends  von seinen Kontrollgängen  an der  Grenze wohlbehalten zurückkam.

Dass ihr selbst eine affektive Einbindung in die Erasbacher Dorfgemeinschaft

gelang, bleibt dahingestellt, denn sie konnte ja das Haus, das weit draußen am

Ortsrand stand, wegen des Mautdienstes und ihrer Säuglinge so gut wie nicht

verlassen. Es ist bezeichnend, dass für den nachgeborenen Sohn Christoph An-

ton, der mit Sicherheit in Erasbach zur Welt kam, erneut die alten Weidenwan-

ger Bekannten als  Taufpaten einsprangen und kein  Erasbacher Ehepaar.  Aus

demselben Grund halten wir es für gut möglich, dass Maria Fleischmann in

Erasbach ein zweites Mal die Geburtshilfe für Walburga Gluck geleistet hatte. 

Am Ende wollen wir mit einem weiteren Klischee aufräumen: 

Es ist keineswegs so, wie immer wieder berichtet wird, nämlich dass das Ehe-

paar Gluck gemeinsam am 1. September aus Erasbach wegzog! Zumindest gibt

es für diese Sicht der Dinge keinen Beleg. Zwar erfuhr zum besagten Zeitpunkt

das Gluck-Haus in Erasbach einen Besitzerwechsel, doch blieb die schwangere

Walburga Gluck wenigstens bis zum Jahresende mit beiden Kindern darin woh-

nen, falls Alexander Gluck den Rest des Jahres bereits seine Probezeit in Dien-

sten der Gräfin von Toscana in Reichstadt/Nordböhmen verbrachte.264 

Hier kamen dieselben Sachzwänge zum Tragen, die schon beim Umzug nach

Erasbach galten: Die Gluck’schen Vorräte des Jahres 1717 lagen auf dem Haus

in Erasbach und machten es erforderlich, dass man sich dort von ihnen den

Winter über ernährte, da man sie kaum über die weite Strecke nach Nordböh-

men mitnehmen konnte. Gleiches gilt für den Käufer des Gluck’schen Hauses,

den armen Leonhard Wagner, der ab Oktober 1717 kaum im Stande gewesen

wäre, sein Überwintern in der neu erstandenen Unterkunft selbst zu organisie-

ren. Er wird also den Winter über noch in Wolfersthal zugebracht haben. Im

Übrigen musste seitens der Glucks noch zur Jahreswende 1717/18 das Besol-

dungsholz des Klosters265 gefällt und weiterverkauft und die letzte Geldzahlung

des Klosters entgegengenommen werden.

264 Hierzu haben wir zwar Hinweise aus Schreiben des Forstmeisteramtes Neumarkt, Akt StA
Amberg, Forstmeisteramt Neumarkt 7, aber aktuell keinen Beleg aus Nordböhmen vorliegen:
„Alexander Gluckh... umb ander dienst in Bohamb vigilirt...“ (Schreiben des Unterförsters Hai -
der von 1718), „sich nach Reichstatt in Böheimb begebenen Forssters Alexander Gluckh...“
(Schreiben Ignaz von Günthers an Forstmeister Ayrer, vom 9. März 1719). Diese Schreiben be -
stätigen Glucks Ausscheiden zum 31. August 1717, belegen aber nicht den Zeitpunkt seines
Amtsantritts in Nordböhmen.

265 Das Holz wurde keineswegs schon im August eingeschlagen, wie indirekt Buchner unterstellt.
Zur Begründung siehe weiter vorne.  Insofern ist  auch der in Buchners Arbeit  gesperrt ge-
druckte Abzugstermin 31. August 1717 klar falsch. Siehe Buchner, Gluck S. 31.
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Wenn uns nicht alles täuscht,  dann verbrachte der eigens dazu heimge-
kehrte Alexander Gluck mit seiner in guter Hoffnung befindlichen Frau Wal-
burga und seine beiden Söhnchen, die er ein paar Monate nicht gesehen hat-
te,  die  Weihnachts-  und Neujahrstage  1717/18  noch gemeinsam in  ihrem
Haus in Erasbach. Erst im zeitigen Frühjahr 1718 trat die Familie Gluck den
Weg nach Böhmen an! 

Soweit unser letzter Beitrag zur Berichtigung der seit 1914 tradierten Gluck’-

schen Biographie im Sulzgau, die sich für uns in fast allen Details als irreführend

und falsch herausgestellt hat.
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Das Gluck’sche Erasbach heute

Nichts Authentisches aus der Zeit der Familie Gluck ist in Erasbach geblieben,

wenn man von der Kirche, in der der zweite Sohn Christoph Anton getauft wur-

de, absieht. Zumindest nichts, was das Auge noch erblicken könnte – leider!

Hier hat das Dorf dasselbe traurige Schicksal ereilt wie das benachbarte Wei-

denwang, und das erst durch die Gedankenlosigkeit der letzten 50 Jahre. 

Sicher: In den Grundmauern des Gluck’schen Vaterhauses in der Ringstraße

16 stecken noch die Steine der Erbauungszeit, auch die Maße stimmen noch,

doch dies ist schon alles. Die Erhöhung des Kniestocks, die veränderte Dachnei-

gung, die Auflösung der alten Fensterordnung, der falsche Verputz, das an Stel-

le des Stadels angebaute moderne Wohnhaus – dies alles trägt dazu bei, dass

man sich  hier  die  Lebensverhältnisse  der  Familie  Gluck beim besten Willen

nicht mehr richtig vorstellen kann. Damit teilt dieses wichtige Monument sein

Schicksal mit dem einst so malerischen Forsthaus von Weidenwang aus dem

Jahr 1724, das unabhängig von Christoph Willibald Gluck eine Erhaltung ver-

dient hätte - allein deshalb, weil es eines der ersten  „amtlichen“ Forsthäuser

Bayerns  darstellt.  Bis  in  jüngste Zeit  war dieser  Ort  des  „Forstherbartl“  von

1714 ein reizendes Forsthäusl am alten Felsenkeller mit seinen Linden gewe-

sen! Heute ist es bis zur Unkenntlichkeit entstellt.

Für Erasbach gäbe es allerdings eine letzte Chance: Ein einziges „1/16-Gütl“
aus der Zeit der Glucks ist hier mit allem, was dazu gehört, noch erhalten, auch

wenn das Haus inzwischen leer steht und zu verfallen beginnt. Es handelt sich

um das Anwesen Am Weiher 5, das im k. b. Kataster die Nummer 30 trug und

um 1808 unter dem Hausnamen „Schwenken“ einem Tagelöhner namens Mi-

chael  Lehner  gehörte.  Mehr  als  diesen  Namen  können  wir  zur  speziellen

Geschichte des Hauses aktuell nicht beitragen. 

Auf jeden Fall trägt das Haus mit seinem Ambiente noch exakt den Aspekt

des Gluck’schen Anwesens - mit der einzigen Ausnahme, dass der Stadel ge-

genüber liegt und nicht an das Haus anschließt. 
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Abb. 115: Auszug aus dem H und R Kataster Beilngries 18 von 1810.



Dieses Köbler-Gütl ist ein authentisches Zeugnis aus kurbayerischer Zeit –

das  letzte  weit  und  breit.  Behutsam  und  mit  Gespür  für  die  historischen

Belange restauriert, könnte es zusammen mit Stadel, Schupfen und Brunnen

ein wunderbares Beispiel für die Dorftradition um 1700 abgeben, ein Anwesen,

in dem man der Familie Gluck nahekommt, auch wenn sie darin  nicht gelebt

hat. Selbst der Ziehbrunnen von damals ist noch vorhanden. Das Ensemble, sei-

ne Alleinlage am Ortsrand, seine gute Erreichbarkeit und Präsenz von allen Sei-

ten - es ist sogar von der Durchgangsstraße her in Szene zu setzen! - prädesti-

niert dieses letzte bäuerliche Barock-Ensemble von Erasbach zu einem schmu-

cken kleinen Dorfmuseum. 

Wenn man der Familie Gluck dort einen Raum einräumte und ansonsten auf

den Nachfolgebau des Vaterhauses in der Ringstraße verwiese, dann wäre dem

Andenken an die Familie Gluck ausreichend Genüge getan. Wir vermuten aber,

dass in einer Zeit, in der Denkmalschutz nicht mehr viel gilt, auch diese aller-

letzte Chance der Traditionspflege ungenutzt bleibt! 
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Abb. 117: Das Anwesen mit der Kataster Nr. 30, heute Erasbach, Am Weiher 5.

Abb. 116: Darstellung des Anwesens im Katasterplan von 1820 und aus der der Luft. 



Ein paar Anmerkungen zu den alten Streitfragen

„Immer  müssen  Millionen  müßige  Weltstunden  verrinnen,  ehe  eine
wahrhaft historische, eine Sternstunde der Menschheit in Erscheinung
tritt. Entsteht aber in der Kunst ein Genius, so überdauert er die Zeiten;
ereignet sich eine solche Weltstunde, so schafft sie Entscheidung für
Jahrzehnte und Jahrhunderte …“ 

      Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit, 1927. 

Für den Komponisten Christoph Willibald Gluck war die erste Sternstunde

seines Lebens die Stunde seiner Geburt in einer bescheidenen Försterwohnung

in der westlichen Oberpfalz. 

Auf der Suche nach den spärlichen Spuren, die er und seine Familie in den

Dörfern Erasbach und Weidenwang hinterlassen haben, bewegten wir uns zu-

sammen mit dem Leser durch einzelne Ausschnitte der Erasbacher und Wei-

denwanger Dorfgeschichte des frühen 18. Jahrhunderts. Hätte uns der rote Fa-

den einer Komponisten-Kindheit nicht zur Verfügung gestanden,  so wäre die

vorliegende Arbeit dennoch nicht ganz überflüssig gewesen: Eine Milieustudie

in zwei Sulzgau-Dörfern zum Ende des Spanischen Erbfolgekriegs lohnt auch

aus allgemein-historischen Gründen!

Wir hoffen, dem interessierten und gewogenen Leser durch eine Vielzahl an

historischen Fragmenten, die für sich allein wenig Sinn ergeben, aber im Kon-

text der Gluck’schen Geschichte einen inneren Zusammenhang aufweisen, ein

möglichst authentisches, filigranes Bild des Lebens der Försterfamilie Gluck vor

ihrem dörflichen Hintergrund entworfen zu haben. Indem wir möglichst viele

Quellen durch Wort und Bild im Original vorstellten, wollten wir dem Leser das

Rüstzeug verleihen, sich zu den wichtigen Fragen der frühen Kindheit des Kom-

ponisten Gluck selbst eine profunde Meinung zu bilden. 

Um den Findungsprozess neu anzustoßen, war es allerdings nötig, einige vor-

gefertigten Meinungen der Vergangenheit bezüglich ihrer Stichhaltigkeit zu hin-

terfragen – allem voran die voreiligen Schlüsse des Sulzbürger Pfarrers Franz

Xaver Buchner. Die entscheidende Streitfragen, die sich aus seiner Veröffentli -

chung von 1915 entwickelten, lauten: 

In welchem der beiden Orte Erasbach und Weidenwang hat das Ehe-
paar Gluck zur Zeit der ersten Niederkunft wirklich gelebt? 

In  welchem  der  beiden  Orte  ist  Christoph  Willibald  Gluck  wirklich
geboren und getauft worden? 
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Aus diesen Fragen ergaben sich in der Vergangenheit unnötige Belastungen

zwischen  den  Dorfgemeinschaften  Erasbach  und  Weidenwang,  Belastungen,

die heute glücklicherweise überwunden sind. Natürlich wäre eine klare und un-

zweideutige Antwort auf die gestellten Fragen wünschenswert.  Die Determi-

nanten von Geburt und Taufe haben noch bei jedem großen Künstler eine be-

deutsame Rolle gespielt. Dennoch hielten wir diese Art der Fragestellung für

unsere Archivrecherche von vornherein für falsch:

Die Familie Gluck hatte in den Jahren ihres Daseins im Sulzgau den Status

von  sogenannten  Inleuten  eingenommen,  welche damals  dem Prinzip  nach

nicht aktenkundig wurden. Mit anderen Worten: Was auch immer Inleute ver-

traglich abmachten, es geschah per Handschlag und fand keinen schriftlichen

Niederschlag. Extrem seltene Ausnahmen bestätigen die Regel. Schriftliche Be-

weisstücke zur Geburt Christoph Willibald Glucks, die erlauben würden, die Ak-

ten ein für allemal zu schließen, sind also bei einer noch so akribischen Recher-

che in den Regionalarchiven Bayerns nicht zu erwarten; ein Fund käme einem

historischen Sechser im Lotto gleich! 

Dieses grundsätzliche Manko der Beweisführung wusste zu Beginn des 20.

Jahrhunderts auch Franz Xaver Buchner. Dennoch gab er in seiner Arbeit mit

oftmals martialischen Worten vor,  alles geklärt zu haben! Wir denken dieser

Klärung mit unseren Mitteln etwas näher gekommen zu sein als er, und den-

noch legen wir uns nicht abschließend in allen Punkten fest. So ist es eben:

Neue Quellen können jederzeit den aktuellen Eindruck erweitern, modifizieren,

revidieren! 

Vor diesem Hintergrund kann ein jeder den alten Streit um den genauen Ge-

burts- und Taufort Christoph Willibald Glucks fortsetzen, solange er will und so

unsinnig es auch ist. Wir können und wollen dem nichts weiter entgegensetzen

als die Argumente dieser Arbeit. 

In der vorliegenden Arbeit gab es für uns im Grunde genommen eine ganz

andere, allerdings nicht minder wichtige Frage zu beantworten: 

War es gerechtfertigt, dass Franz Xaver Buchner 1914/15 die alte und
bis  dahin  in  keinem der  beiden  Dörfer  bestrittene  Tradition  aufhob,
dass Christoph Willibald Gluck in Weidenwang geboren worden sei?

Hierzu lautet nach Abschluss unserer Nachforschung die klare und eindeuti-

ge Antwort:

 Nein! Der Sulzbürger Pfarrer hatte aufgrund seiner Erkenntnisse und Er-
gebnisse nicht das geringste Recht, an dieser Tradition zu rütteln! 
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Für Buchner Gegenhypothese von der Geburt und Taufe Glucks in Erasbach

sprach  damals  und  spricht  heute  im  Grunde  genommen  nur  ein  einziges,

einsames Argument:

• Alexander Gluck plante ab dem Jahr 1713, d. h. ca. ein Jahr vor der Ge-

burt seines ersten Sohnes, den Bau eines Eigenheims in Erasbach mit

eigenen Mitteln! 

Wir können nicht einmal sagen  „er baute ab 1713“, denn schon dies ist auf-

grund der Aktenlage ausgeschlossen. Es gelang Buchner seinerzeit weder, die

Fertigstellung dieses Hauses vor dem Geburtstermin Christoph Willibald Glucks

nachzuweisen, noch seinen Bezug, geschweige denn eine dortige Hausgeburt

oder Taufe. 

Auch  in  vielen  anderen Punkten unterlag  Franz  Xaver  Buchner  klaren Irrtü-

mern. Hier eine kleine Auswahl seiner Fehlurteile:

• Alexander  Gluck  verkaufte  nicht im  Jahr  1713  sein  Grundstück  bei

Oberweidenwang, um damit seinen Hausbau in Erasbach zu finanzie-

ren.

• Alexander Gluck übernahm  nicht erst 1716 den Forstdienst von Eras-

bach, sondern schon 1711.

• Die Kirche von Erasbach hatte kein Taufrecht, sondern allezeit nur die

Kirche von Weidenwang.

• Alexander Gluck war von Anfang an Förster von Weidenwang und Eras-

bach in Personalunion, nicht allein Jäger von Erasbach. Etc. etc.

Am allerwichtigsten:

• In Weidenwang gab es entgegen der Behauptung Buchners  sehr wohl

Förster-Wohnungen, die dem Ehepaar Gluck zur Verfügung standen.

• In einer dieser Wohnungen erfüllte sich sehr wohl die alte Weidenwan-

ger Tradition zur Geburt des Komponisten!

In unserer ersten Arbeit von 2013 hatten wir noch vor der eigentlichen Ar-

chiv-Recherche versucht, diese festgefahrenen Irrtümer und Klischees aufzulös-

en – aus allgemeiner Lebenserfahrung heraus und dadurch, dass wir uns in die

Lage  eines  jungen  Paares  hinein  versetzten.  Die  vorliegende  Untersuchung

machte  es  sich  zur  Aufgabe,  diese  Standpunkte  quellenmäßig  abzusichern,

wenn es ging, aber auch zu revidieren, falls es notwendig wurde, und Lösungen

für die vielen verbliebenen Fragen und Probleme zu erarbeiten. 

Wir meinen, dass dies im Großen und Ganzen gelungen ist, selbst wenn wir
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uns in dem einen oder anderen Punkt noch etwas mehr Klarheit gewünscht

hätten. Wir fanden in den Quellen jedenfalls  keine echten Gegenargumente

oder Ausschlussgründe, dagegen Dutzende von Indizien und Hinweisen, die die

Richtigkeit  der Weidenwanger Tradition stützen. Dabei können wir durchaus

bestätigen, dass Franz Xaver Buchner seinerzeit seriös, allerdings nicht vollstän-

dig recherchiert hatte. Als Quellensammlung hat seine Arbeit einen Wert, der

auch uns zugute kam; das Problem liegt überwiegend in der Interpretation der

Befunde. 

Wie  schwierig  und  zeitraubend  Recherchen  in  handgeschriebenen,  meist

kaum leserlichen Dokumenten aus kurbayerischen Zeiten sind, weiß nur derje-

nige, der sich bereits selbst in den Archiven darum bemüht hat. Deshalb erfüllt

es uns mit besonderer Freude, dass es gelang, zusätzlich zu den Buchner’schen

Quellen  einige  weitere,  bislang  unbekannte  Dokumente  zu  erschließen,  die

dazu geeignet sind, das Lebensbild der Familie Gluck abzurunden.

Franz Xaver Buchner hatte  in  einigen Punkten auch durchaus Recht,  z.  B.

dann, wenn er darauf  bestand, dass Geburts- und Taufort  des Komponisten

nicht  sinnvoll  zu  trennen seien.  Wenn die  Trennung heute  propagiert  wird,

dann hat das keine historische Berechtigung. 

Am Ende dieser kleinen Retrospektive wollen wir aber nochmals betonen:

Die  1914/15 erfolgte Auflösung der  Weidenwanger  Geburts-Tradition  zu
Christoph Willibald Gluck war in keiner Weise gerechtfertigt, und zwar weder,
was den Geburtsort, noch, was das Geburtsdatum anbelangt!

Buchners Grundirrtum bestand darin, dass sein Nachweis einer späteren Ver-

wechslung des Geburtshauses nicht ausreichte, um die alten Weidenwanger

Kenntnisse zu Gluck zu widerlegen und in Bausch und Boden zu verdammen!

Der  historische  Flurschaden,  den  Buchner  mit  seiner  Eigenmächtigkeit

hinterließ, wird umso deutlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass noch zur

Einweihung  des  Weidenwanger  Gluck-Denkmals  im  Jahr  1871  beide  Dörfer

einmütig zugunsten  Weidenwangs  zusammengearbeitet  hatten,  aus  guten

Gründen: 

Wenn damals der  „untere“ Erasbacher Wirt Fiegl im Garten des alten Wei-

denwanger Schuster-Anwesens Nr. 22 die gesamte Gastronomie übernahm -

also exakt an dem Ort, wo Christoph Willibald Gluck dem Dafürhalten nach ge-

boren ist -, dann tat er dies mit bestem Gewissen.266 Glaubt heute tatsächlich

jemand, dieser Gastronom, in dessen Wirtsstube doch alle Informationen aus

Erasbach zusammenliefen, hätte dies getan,  wenn er oder seine Erasbacher

auch nur den leisesten Zweifel an der Richtigkeit der Weidenwanger Tradition

266 Chronik des Johann Adam Wiesner, Transkript des alten Manuskriptes.
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gehabt hätten? Und hätten die Erasbacher Familien bei sich zuhause die Pferde

für den Weidenwanger Festzug untergebracht,  wenn sie wie später Buchner

von Zweifeln über den Gluck’schen Geburtsort geplagt worden wären? 

Sicherlich nicht!

Wir hoffen, mit diesen anschaulichen Beispielen abschließend demonstriert

zu haben, wie absurd und deplatziert Buchners Ehrgeiz in Sachen Gluck seiner-

zeit war. 

Halten wir fest: 

Es hat vor Buchners unglückseliger Publikation in Erasbach nicht den Hauch
eines Zweifels an der Richtigkeit der Weidenwanger Tradition gegeben! 
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Die Gültigkeit des Gluck’schen Taufscheins

Nun sollte das Manko, dass heute in den Regionalarchiven Bayerns der finale

Schriftbeweis  zur  Geburt  Glucks  nicht  zu  führen  ist,  nicht  zur  Annahme

verleiten, dass es ein Beweisstück nie und nirgends gegeben habe. Denn ein

solches hat einst sehr wohl existiert! Dieses Beweisstück genießt, selbst wenn

heute  seine  Geschichte  geflissentlich  ignoriert  wird,  unverändert  hohe

Beweiskraft. Die Geburt Christoph Willibald Glucks in Weidenwang wurde näm-

lich  nach  seinem  Tod  am  15.  November  1787  nicht  nur  durch  die

Weidenwanger  Ortstradition,  sondern  unabhängig davon  auch  durch  einen

zeitgenössischen Beleg im fernen Wien gestützt!

Es handelt sich um den verlorenen Taufschein des Komponisten. Er wies
exakt den Geburtsort Weidenwang und das Geburtsdatum 4. Juli 1714 aus! 

Dieser Taufschein darf, obwohl immer wieder geschehen, nicht mit dem Aus-

zug des Taufbuchs von Weidenwang verwechselt und in einen Topf geworfen

werden. Während ein Taufschein ein syntaktisch und inhaltlich ausformuliertes,

beglaubigtes Dokument von amtlichem Charakter darstellt, das sich auch zum

Geburtsort äußert, ist ein Taufbuch-Eintrag nur eine Kurzfassung desselben, so-

zusagen eine Erinnerungsstütze der kirchlichen Behörde - wohl dazu geeignet,

einige wichtige Informationen zu liefern, aber nicht zwangsläufig mit biographi-

scher Vollständigkeit. 

Im Fall Glucks muss man nur einen Blick auf die Einträge im Taufbuch wer-

fen, um aufgrund der zahlreichen Abkürzungen zu erkennen, wie sparsam Pfar-

rer Simon Pabst seinerzeit seine ein- bis zweizeiligen Niederschriften gestalte-

te. Dinge, die ihm selbstverständlich waren, ließ er einfach weg, so z. B. auch

die Angabe des Geburtsortes, wenn dieser Weidenwang war. Wenn allerdings

einer der beiwohnenden Erwachsenen (Eltern und Paten) aus einer Nachbarge-

meinde kam, dann wurde das mit Kürzeln vermerkt, sonst hätte es hinterher

Verwirrung geben können. Wir konnten uns in den Kirchenbüchern von Wei-

denwang davon überzeugen: Andere Kollegen vor Pabst und nach ihm machten

es besser – und vor allem vollständiger! 

Der Trauschein Glucks belegt beispielhaft, dass Bescheinigungen mit Urkun-

dencharakter mit den Einträgen in Registern und Matrikeln nicht vergleichbar

sind. Der von Schmid vorgestellte Trauschein war ausführlichst aufgegliedert

und spezifizierte Glucks Geburtsort expressis verbis, wenn auch mit der etwas

unscharfen Angabe „von Neumarkt“,  die dem Komponisten selbst anzulasten

ist.267 Ein Einzeiler in einem Trauungsbuch hätte diese Information sicherlich

267 Schmid, Gluck, S. 462.
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nicht enthalten.

Was hat es nun mit dem verlorenen Taufschein Glucks auf sich? 

Im  Jahr  1789,  zwei  Jahre  nach

Glucks Tod, hatte  der Prämonstraten-

ser-Gelehrte  und  Bibliothekar  am

Kloster Strahov in Prag,  Jan Bohumir
Dlabač,268 eine  Abschrift  des  Gluck’-

schen  Taufscheins  erhalten,  welche

der gelehrte Paulanermönch Fortunat
Durich nach  einem  Original  aus  der

Hand von Marianne Gluck angefertigt

hatte.  Aus  diesem  ging  klar  hervor,

dass  Marianne  Glucks  verstorbener

Mann  „zu Weydenwang in der Ober-
pfalz“,  an einem  „4.  Julius“ zur  Welt

gekommen war. 

Die  Suche  nach  den  Geburtsum-

ständen Glucks hatte zu diesem Zeit-

punkt bereits einen Vorlauf von ca. 15

Jahren: Denn noch ehe Christoph Wil-

libald Gluck auf den Zenit seiner Kar-

riere  im  fernen  Paris  zuging,  hatten

Forscher  in  Leipzig  und  Prag  bereits

begonnen,  nach  der  Herkunft  Glucks

zu fahnden. In Bälde fochten sie darüber sogar eine Kontroverse aus. Wir ent-

nehmen diese Information einem Werk des Erfurter Wissenschaftlers Friedrich
Justus Riedel (1742-1785), das im Jahr 1755 in Wien unter dem Titel: „Über die
Musik des Ritters Christoph von Gluck verschiedenen Schriften“  erschien und

schon weiter oben herangezogen wurde. Hier liest man im Vorwort:

„Die Gelehrten in Böhmen und Sachsen haben vor einiger Zeit über den
Ort seiner Geburt Worte gewechselt: fast so stritten sieben griechische
Städte um die Ehre, einen Homer geboren zu haben. Und jetzt wettei-
fern zwo erleuchtete Nationen um den Ruhm, einen Gluck zu besitzen,
und zu belohnen: Dank sey es dem großen Caesar! die Deutschen ha-
ben gesiegt, wie sie zu siegen gewohnt sind. Glucks Vaterland ist die
Oberpfalz; er studirte aber in Prag, wie man sonst daselbst zu studiren

268 Der deutsche Name lautete Gottfried Johann Dlabacz. Dlabač war ein „unermüdeter, für
Böhmen und Mähren höchst verdienter Forscher“, auch erzbischöflicher Notar, Direktor der
königlich-böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag und Herausgeber  mehrerer
Werke, u. a. des Künstler-Lexikons von 1815.
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Abb. 118: Das markante Profil des Pater Dlabač
in einem Kalendarium der Universität Prag.



pflegte.  Dies ist  die  authentische Entscheidung der vorher berührten
Streitigkeit über seinen Geburtsort: authentisch, weil sie aus dem Mun-
de desjenigen ist, über den man gestritten hat …“

Riedel, ein in Erfurt gescheiterter Kunstexperte, der auch in Wien ohne For-

tune blieb und schon im Alter von 43 Jahren geistig umnachtet starb, musste es

wissen: Als er über Nacht seine Anstellung im Wien und damit sein Einkommen

verloren hatte, nahm sich neben Graf  Wenzel Anton von Kaunitz auch Chri-

stoph Willibald Ritter von Gluck seiner an. Der Komponist nahm Riedel für län-

gere Zeit in seinen Haushalt auf und stellte ihm im Sommer sogar sein Garten-

haus in Wien, Rennweg 3, als Wohnung zur Verfügung. So verbrachten beide

fast ein Jahrzehnt in engem Kontakt. 

Riedel  entschied also im Jahr 1775 mit  einer Information direkt  aus dem

Munde Glucks alle Spekulationen über dessen Herkunft. Den streitenden Schu-

len in Leipzig und Prag blieb dies nicht verborgen. Auch wenn wir die Namen

der  Wortführer  in  Einzelnen  nicht  kennen,  so  dürfen  wir  sicher  sein:  Zwei

Musikhistoriker von Rang und Namen, die späteren Herausgeber von weit ver-

breiteten Künstler-Lexika, waren zumindest an diesen Auseinandersetzungen

beteiligt, wenn nicht sogar federführend tätig. Es handelt sich um den Kompo-

nisten und Musikhistoriker Ernst Ludwig Gerber (1746-1819) in Leipzig und um

den soeben genannten, damals noch am Ende seiner Prager Studienzeit befind-

lichen Jan Bohumir Dlabač.269 

Die Mitteilung Riedels von 1775 ist eine Information von höchster Tragweite.

Selbst wenn er die Geburtsumstände Glucks nicht weiter der Leserschaft seines

Buches gegenüber spezifizierte, sondern nur in dem einen Begriff  „Oberpfalz“
zusammenfasste, so ist es doch sicher: 

Noch  zu  Lebzeiten  Glucks,  spätestens  ab  1775,  wussten  die  genannten
Musikwissenschaftler Gerber und Dlabač über die Geburtsumstände Glucks
aus berufenem Munde Bescheid! 

So nimmt es kein Wunder, wenn vor allem Dlabač in Vorbereitung seines Le-

xikons schon kurz nach Glucks Tod in Wien weitere und vor allem genauere Er -

kundigungen einzog. 

269 Dlabač beendete damals gerade sein Studium der Geisteswissenschaften, das auch die Mu-
sikgeschichte einschloss. Im Jahr 1778 trat er als Novize ins Kloster Strahov ein, legte 1782 die
Ordensgelübde ab und wurde 1785 Priester. Schon zuvor war er zum Leiter der Bibliothek des
Klosters bestimmt worden; Dlabač wurde zu einem der größten Prager Wissenschaftler seiner
Zeit.  Nach jahrzehntelangen Stoffsammlungen veröffentlichte er 1815 sein umfangreiches,
dreibändiges „Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Teil auch für
Mähren und Schlesien“, heute ein unschätzbare Quelle der Musikforschung. 
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Als  Mittelsmann  diente

ihm,  wie  bereits  gesagt,  der

Sprachgelehrte  Fortunat  Du-
rich,  über den sich ein Nach-

ruf  mit  Kurzbiographie  erhal-

ten  hat.270 Der  mit  Dlabač  in

Kontakt  stehende  Paulaner-

mönch Durich,  ein  ausgewie-

sener Experte für Altslawisch,

Hebräisch  und  Aramäisch,

hatte  1785  nach  Auflösung

seines  Konvents  Prag  verlas-

sen und war in ein Zweigkloster der Paulaner nach Wien gewechselt. Damit war

er als einer von insgesamt 13 Priestermönchen271 über mehr als 2 Jahre der un-

mittelbare Türnachbar des Ehepaars Gluck, denn das Wiener Paulanerkloster

lag dessen Haus an der Altwiedener Straße direkt gegenüber. 

270 Abbé Joseph Dobrowsky: Biographien, Fortunat Durich, Expaulaner, in: Abhandlungen der
königlichen Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Prag 1804, 31ff.

271 M. Seis: Geschichte des ehemaligen Paulaner-Klosters..., Wien 1827, S. 6.
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Abb. 120: Luftaufnahme des heutigen Wien: Blau markiert ist das ehemalige Gluck-Haus „auf
der  Wieden“,  heute  Rot-Kreuz-Zentrale  in  der  Wiedner  Hauptstr.  32.  Das  Ehepaar  Gluck
bewohnte dieses Haus vom 30. Juni 1784 bis zum Tode des Komponisten am 15. Nov. 1787.
Witwe Marianne Gluck blieb danach weitere 4 Jahre, bis zum 1. September 1791, ehe sie in
eine kleinere Stadtwohnung umzog. Blassrot markiert ist das Areal, auf dem einst der zentrale
Klosterbau der Paulaner und damit die Wohnstätte Fortunat Durichs lag. Gelb eingezeichnet
sind  die  sonstigen  Liegenschaften  des  Klosters.  Der  Konvent  wurde  am  16.  Sept.  1796
aufgelöst, die Gebäude nach und nach abgerissen und das ehemalige Klosterareal mit neuen
Straßenzügen  überbaut. Das Palais Lobkowitz lag im Bereich der Häuserzeile rechts. 

Abb. 119: Von Fortunat Durich ist nur ein Gedenkstein in
seiner  Heimatstadt  Turnau  (heute  Turnov)  in  Nord-

böhmen  geblieben.



Was viele nicht wissen: Christoph Willibald Gluck war mit den Paulanern von

Wien über viele Jahre vertraut. Unmittelbar hinter deren Konvent lag nämlich

das Palais der Fürsten Lobkowitz, in dem Gluck als junger Mann seit ca. 1734

ein und ausgegangen war!272 Aus dieser Vertrautheit zu den Paulern heraus ließ

er sich 1787 auch von ihnen beerdigen! 

Selbstredend hatte Fortunat Durich durch die Nähe zum Ehepaar Gluck die
Gelegenheit, nach dem Tod des Komponisten bei seiner Witwe wichtige Un-
terlagen aus dessen Nachlass einzusehen. So konnte er die Informationswün-
sche seines Freundes Dlabač in Prag sozusagen aus erster Hand zu befriedi-
gen! 

Durich war als Sprachwissenschaftler, der viel mit alten Manuskripten zu tun

hatte, auch gewohnt, ein wichtiges Dokument penibel und buchstabengetreu

zu kopieren. 

Unter diesen Prämissen ist es ein Unding, dass später die Existenz der Du-
rich'schen Kopie des Gluck’schen Taufscheins ignoriert bzw. ihr Inhalt in Frage
gestellt wurde.

Dlabač, der also seit 1775 über das Geburtsland „Oberpfalz“, aber auch über

den Geburtsort Glucks Bescheid wusste (den er allerdings nicht kannte), zog

aus der genauen Kopie, die ihm Fortunat Durich im Jahr 1789 geschickt hatte,

früh die entscheidenden Konsequenzen. Als er 5 Jahre nach Erhalt der Kopie in

Joseph Anton Rieggers „Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen“
die  Urform  seines  späteren  Künstler-Lexikons  niederlegte,  machte  er  unter

dem Stichwort „von Gluck, Christoph Ritter“ folgende Angabe:

„Aus dem authentischen Taufscheine zeigt es sich, dass er  (Gluck) zu
Weidenwangen  im  Oberpfälzischen  im  J.  1714  geboren,  in  Böhmen
aber erzogen und vorzüglich zu Prag zur Musik eingeleitet ward …“273 

Damit war das Entscheidende bereits gesagt, allerdings war das Layout die-

ser Edition noch etwas nachlässig konzipiert, insofern war der Ortsname mit

„Weidenwangen“ verschrieben, auch hatte der Autor den Geburtstag unter den

Tisch fallen lassen. 

Die Leipziger Schule bzw. der Musik-Enzyklopädist Ernst Ludwig Gerber hatte

inzwischen  frühere  Vorbehalte  beiseite  geschoben  und  sich  beeilt,  in  der

Erstausgabe des „Historisch-biographischen Lexicons der Tonkünstler“ von 1790

272 Das Palais Lobkowitz in der Innenstadt, das heute noch steht, fiel erst 1745 an die Familie
Lobkowitz.

273 Jan Bohumir Dlabač: Versuche eines Verzeichnisses der vorzüglichen Tonkünstler in oder aus
Böhmen, in: Joseph Anton Riegger: Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen,
Heft 7 und 12, Leipzig und Prag 1788 und 1794; hier Heft 12, Leipzig und Prag 1794, S. 232.
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seinem Konkurrenten Dlabač zuvorzukommen: 

„Dieser berühmte Reformator der französischen Musik war geb. in der
Oberpfalz an der böhmischen Grenze 1714, oder nach Labord 1712.“274 

Hier stimmte nur der Anfang, wohl von Rieger schon 1775 übernommen,

nicht  dagegen die  Information  „an der  böhmischen  Grenze“,  und erst  recht

nicht das zuletzt genannte Geburtsdatum. In der Neuauflage seines Werkes im

Jahr 1812 zitierte Gerber nun konkret Dlabač mit seiner Aufstellung von 1794,

übernahm auch dessen „authentischen Taufschein“ und schrieb das Wort „Wei-
denwangen“ so falsch wie in der Vorlage. Obendrein verknüpfte er die Graf-

schaft  Lobkowitz  etwas  doppeldeutig  mit  dem Geburtsort,  was  sicher nicht

richtig ist und von Dlabač auch nicht so intendiert war. Wenigstens war damit

die „böhmische Grenze“ und das falsche Geburtsjahr 1712 ausgeschieden:

„Gluck  war  nach  einem authentischen  Taufscheine  1714  zu  Weiden-
wangen in der Oberpfalz geboren, wo sein Vater Jägermeister  beym
Fürsten von Lobkowitz war, wie uns Hr. Dlabacz in der Statistik von Böh-
men berichtet …“275

Viele Jahre später ließ Dlabač die Herkunftsinformationen zu Gluck in sein

„Allgemeines historisches Künstler=Lexikon für Böhmen …“, ein umfangreiches,

dreibändiges  Werk,  ein-

fließen,  das 1815 auch in

deutscher Sprache in Prag

erschien.  Nunmehr  hatte

er  sich  –  nach  so  vielen

Jahren  –  die  Durich'sche

Kopie  des  Gluck’schen

Taufscheines  ein  zweites

Mal  vorgenommen  und

sich  dabei  erstmals  be-

müht,  hieraus  wortgetreu

zu  zitieren,  die  Ortho-

graphie  zu  richten  und

auch  die  Herkunft  seiner

Informationen anzugeben.

Nur so erfährt man heute

überhaupt von Durich. 

274 Ernst Ludwig Gerber: Historisch-biographischen Lexicon der Tonkünstler, Bd. 1, Leipzig 1790,
Sp. 514. 

275 Ernst Ludwig Gerber:  „Neues Historisch-biographisches Lexikon etc.“, Neuauflage 1812, Teil
2, Sp. 344.
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Abb.  121:  Allgemeines  historisches  Künstler=Lexikon  für
Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien, Bd. 1,
Prag 1815, Spalte 469f.



Wie wir durch Vergleiche feststellen konnten, findet man bei Dlabač ein Ge-

burtsdatum mit  Tageszahl  und lateinischer  Monatsbezeichnung wie  „Junius“
oder „Julius“ nur, wenn ihm ein echtes Geburtsdokument aus der Hand eines

Pfarrers vorlag, ansonsten zog er sich in seinem Lexikon auf approximative Jah-

resangaben zurück. 

In diesem Zusammenhang fällt nun auch die erstmals präzise vorgenomme-

ne, d. h. nicht aus dem Gedächtnis reproduzierte Angabe des Geburtsortes auf.

Das korrekt geschriebene Ort „Weydenwang“ muss also so direkt aus dem Text

des  Taufscheins  stammen,  und  es  kam  auch  nicht  aus  einer  anderweitigen

Quelle, sonst hätte Dlabač nicht gleichzeitig mit der irrigen Angabe  „hart an
der  böhmischen  Grenze“  seine  persönliche  Unkenntnis  des  Ortes  demon-

striert. Desgleichen gibt es keinen Zweifel, dass das vorliegende Dokument als

gemeinsamen Geburts-  und Taufort  „Weydenwang“  und den 4. Juli  1714 als

gleichzeitigen Geburts- und Tauftag auswies, denn sonst hätte hier Dlabač ge-

wiss eine Differenzierung vorgenommen. Auch wenn der Setzer des Gluck-Arti -

kels im Lexikon den Satzteil „zur Welt“ vergessen hatte, so gibt das Einleitungs-

wort „kam“ klar das Geburtsdatum wieder - also genau so, wie wir es zuvor be-

reits aus dem Taufbucheintrag erschlossen hatten. 

Am wichtigsten ist aber das Wort  „Weydenwang“ selbst. Es trennt unzwei-

deutig die Dlabač'sche Taufschein-Kopie vom Taufbucheintrag des Pfarrers Si-

mon Pabst  im Kirchenbuch,  was die  Gluck-Biographen Schmid und Buchner

hinterher nicht wahrhaben wollten! Denn der Taufpfarrer Glucks hatte bei sei-

nem Eintrag im Taufbuch die  korrekte  und offizielle  Schreibweise des  Ortes

Weidenwang, die sein Vorgänger Christoph Lachner (1684-1695) gepflegt hatte,

einfach  ignoriert  und  das  Wort  „Waidenwang“ eigenmächtig  mit  -ai-  ge-

schrieben. Korrekt und dem offiziellen Sprachgebrauch entsprechend waren al-
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Abb. 122: Die gebräuchliche Schreibweise des Wortes „Weidenwang“ in den Seligenportner Akten
(Amtsrechnungen 1711 bis 1717, Salbücher aus der Zeit danach). Nur höchst selten taucht die
Alternativschreibweise „Weidenwang“ mit  -i- auf, nie das von Pfarrer Simon Pabst gebrauchte
„Waidenwang“ mit -ai-.



lerdings  weder  „Waidenwang“ mit  -ai- noch  Weidenwang  mit  -ei-,  sondern

„Weydenwang“ mit -ey-, genauso, wie wir es in unzähligen Seligenportner Do-

kumenten fanden, und wie es nun Dlabač minutiös von der ihm vorliegenden

Kopie des originalen Taufscheins in seinen Lexikonartikel übertrug. Das zuvor

gewählte Wort „Weidenwangen“ war damit angemessen emendiert.

Die umseitig stehenden Auszüge aus den Akten des Klosters Seligenportens

belegen die Geläufigkeit der Schreibweise „We-y-denwang“ zur damaligen Zeit.

Wir könnten noch Dutzende von weiteren Beispielen anfügen! 

Mit der spezifischen, einem Ortsfremden wohl kaum bekannten Schreib-
weise Weydenwang mit -y- ist nun nicht nur die einstige Existenz, sondern
auch die Authentizität des verschollenen Taufscheines ein weiteres Mal be-
legt! 

Der von Durich und Dlabač gesehene Taufschein Glucks stammte demnach

aus der Hand eines Weidenwanger Pfarrers, der nicht nur über die Geburtsum-

stände Glucks Bescheid wusste, sondern auch über die wahre Orthographie des

Ortsnamens.  Nach Überprüfung des Kirchenbuches kommen dafür zu Lebzei-

ten Glucks nur zwei Pfarrer in Frage,  Joseph Michael Beck (1736-1743) oder

Josef Paul Prigl (1764-1788). Alle anderen Weidenwanger Pfarrer wechselten

ähnlich wie Glucks Taufpfarrer Simon Pabst eigenmächtig zwischen -ei- und ai-,

wobei sie sich nicht selten einfach an ihren Vorgängern orientierten. 

Damit kommen wir zur Datierung des Taufscheines: Wir gehen davon aus,

dass der Schein frühestens bei Glucks erster Anstellung in Wien (ca. 1736/37)

notwendig wurde,276 also vom Weidenwanger Pfarrer Joseph Michael Beck aus-

gestellt wurde. Bei Glucks Hochzeit wurde der Taufschein spätestens benötigt,

hierzu müsste er allerdings schon im Jahr zuvor angefordert worden sein, da

1744  Pfarrer  Beck  bereits  verstorben  war  (was  gut  möglich  ist).  Nach  der

Hochzeit  geriet  der  Schein  in Vergessenheit,  bis  ihn Marianne Gluck in den

Papieren des Nachlasses wiederentdeckte.277 

276 Wir haben weiter vorne nachgewiesen, dass der Taufschein zur Immatrikulation in der Pra-
ger Universität  nicht nötig war. Da Gluck zuvor mit hoher Wahrscheinlichkeit von Zuhause
ausgerückt war, wäre es ihm auch schwer gefallen, einen solchen Nachweis zu besorgen.
Vielleicht gab er damals Erasbach als Herkunftsort deshalb an, weil er wegen der vielen Um-
züge seiner Eltern keine böhmische Identität aufgebaut hatte und mit der Selbstdeklaration
als „palatinus“, d. h. als Ausländer aus der Oberpfalz, auch Rückfragen bei seinen Eltern in
Nordböhmen vermeiden wollte. Vgl. hierzu W. Robl: Christoph Willibald Gluck wurde doch in
Weidenwang geboren … Über die Mythen zum Lebensanfang und -ende des Komponisten
Christoph W. Gluck, Berching 2013, S. 12f., online http://www.robl.de/gluck/gluck1.pdf.

277 Wir könnten uns gut vorstellen, dass der Wiener Pfarrer Münzer bei der Ausstellung des
Trauungsscheines am 23. Dezember 1844 Gluck fragend ansah, als er das Wort „Weyden-
wang“ im Taufschein las, das er noch nie gehört oder gelesen hatte, worauf Gluck den Vor-
schlag gemacht haben dürfte: „Schreiben Sie einfach 'von Neumarkt'.“ 
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Dass das Ehepaar Gluck zu Lebzeiten Geburtsort und -datum nie diskutierte

und deshalb Manches in falscher Erinnerung behielt, haben wir bereits weiter

oben verdeutlicht. An dieser Stelle fügen wir den Beleg an, einen Brief der Wit-

we Gluck an den preußischen Kapellmeister Johann Friedrich Reichardt (1752-

1814), der unmittelbar nach dem Tod Glucks verfasst wurde. Wir zitieren dazu

die Gluck-Biographie des Ehepaars Croll:

„Auf die Frage nach dem genauen Datum der Geburt hat seine Frau
Maria Anna geantwortet ’Gluck ward den 3 Heumonates 1714 geboh-
ren’, als sie Ende 1787, also wenige Wochen nach dem Tod ihres Man-
nes, von Johann Friedrich Reichardt um Auskunft gebeten wurde. Sie
hatte allerdings in demselben Schreiben betont, dass ihr die ’Geschich-
te’ der ’Kinder-, Knaben- und Jünglingsjahre’ ihres Gatten ’ganz unbe-
kannt’ seien.“278

Verglichen mit dem oben vorgestellten  „Certficat de vie“ des Alois Fuchs
verdient der verschollene Taufschein Glucks mit Sicherheit weitaus mehr Ver-
trauen: Er wurde wenigstens von kompetenter, wissender Seite ausgestellt!

Dabei hatte sich Fuchs bis 1844 selbst für den echten Taufschein vehement

ins Zeug gelegt – zuerst in der  „Leipziger allgemeinen musikalischen Zeitung“
von 1832 (Nr. 45), dann im „Wiener musikalischen Anzeiger“ von 1836 (Nr. 16)

und zuletzt in der „Allgemeinen Wiener Musikzeitung“ von 1841 (Nr. 165).

Es ist völlig unverständlich, warum Fuchs dann im Jahr 1844 mit den „Certifi-
cat de vie“ und einem Geburtstag „2. Juli“ vorpreschte. Dass er damit ein klares

Eigentor in Bezug auf seine früheren Festlegungen schoss und Dlabač als Ge-

währsmann völlig entwertete, fiel Fuchs erst gar nicht auf. Dass nichtsdesto-

trotz in Wien das Fuchs’sche Geburtsdatum Streitsache blieb, ist durch Quellen

bestätigt.279 

Im Jahr 1843 bestätigte der spätere Gluck-Biograph Anton Schmid in einem

Artikel der „Allgemeinen Musikalischen Zeitung“ vom 8. Februar 1843 erstma-

lig, dass er schon im Jahr 1835 vom Chirurgen Dr. Carl von Gluck, dem Neffen

und Universalerben Glucks,  exakt dieselben Informationen erhalten hatte, die

278 Croll, Gluck, S. 12.
279 Z. B. im „Sonntagsblatt“ des Dr. Ludwig August Frankl, Jg. 31, Nr. 5, vom 2. August 1846, S.

723.
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Abb. 123: Auszug aus: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung, Nr. 1, 1841, S. 610.



auf dem Dlabač'schen Taufschein standen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

war  Carl  von  Gluck  jedoch  bereits  verstorben  und  der  gesamte  Gluck’sche

Nachlass inklusive des originalen Taufscheins in dessen Haus verbrannt, so dass

man nicht ein weiteres Mal nachprüfen konnte - was u. E. auch nicht nötig war!

In seiner Gluck-Biographie von 1854 schrieb Anton Schmid, weitere, nament-

lich nicht spezifizierte Verwandte Glucks hätten sich ebenfalls im Sinn von Carl

von Gluck geäußert und damit die Angaben Dlabačs ein weiteres Mal bestä-

tigt.280 Auch diese mussten es wissen! 

Exakt  von  diesem Punkt  an  vermengte  Schmid  allerdings  den  verlorenen

Taufschein und den Taufbuchauszug von Weidenwang,  den er  sich im März

1842 besorgt hatte,281 unterschiedslos – ein verhängnisvoller Fehler, wie sich

erst jetzt so richtig herausstellt. Denn auch Franz Xaver Buchner hieb im Jahr

1915 in dieselbe Kerbe und behauptete unverfroren:

„Wie später Schmid ist also schon Dlabacz dem Irrtum zum Opfer gefal-
len, den Taufschein als Geburtsschein zu interpretieren.“282 

Der Irrtum lag bei Buchner, nicht bei Dlabač! 

So gab es in der Musikgeschichte nach 1844 erst einen  „2. Juli“ und nach

1915 einen Geburtsort „Erasbach“283 als klare Falschangaben - und der weitaus

wichtigere Taufschein mit den korrekten Angaben verstaubte unbeachtet in der

historischen Mottenkiste, aus der wir ihn hiermit wieder hervorgeholt haben.

Der essentielle Unterschied zwischen Tauf-Urkunde und Taufbuch-Eintrag fiel

keinem weiteren Autor mehr auf, bis zum heutigen Tag.  Und Fortunat Durich

war  schon  am  31.  August  1802,  Jan  Bohumir  Dlabač  am  6.  Februar  1820

verstorben; beide konnten sich ebenfalls nicht mehr zur Wehr setzen. 

Halten wir am Ende fest: 

Es gab einen Taufschein Glucks, der heute verloren ist, dessen exakte Kopie
1789 von zuverlässigen Historikern gesichtet wurde. Er erlaubt die eindeutige
Festlegung auf Glucks Geburts- und Taufort „Weidenwang“ und auf den  „4.

Juli 1714“ als Geburtstag – und dies völlig unabhängig von der gleichlauten-
den Weidenwanger Ortstradition und den Resultaten unserer Archivrecher-
che! 

Selbst wenn Dlabač entsprechend den Gegebenheiten seiner Zeit und aus

Mangel an Information in seinem Lexikonartikel nicht alle biographischen Eck-

daten zu Alexander und Christoph Willibald Gluck korrekt wiedergeben konnte,

280 Schmid, Gluck, S. 6. 
281 Schmid, Gluck, S. 461.
282 Buchner, Gluck, S. 4.
283 Buchner, Gluck, S. 5f.
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so verdient er in Bezug auf die ihm zur Verfügung stehenden Taufschein-Kopie

Glucks und seine daraus abgeleitete Definition des Geburtsortes und Geburts-

datums höchstes Vertrauen und uneingeschränkte Akzeptanz! Dies gilt umso

mehr,  als  dieser  Taufschein  in  seinen Eckdaten nicht  nur  in  Wien mehrfach

bestätigt wurde, sondern in Weidenwang gegen-bestätigt wird: 

• Er gab den Geburtsort des Komponisten Gluck exakt mit „W-ey-den-
wang“ wieder – eine Schreibweise, die sich in Wien keiner so einfach

aus dem Finger saugen konnte!284 

• Der Eintrag im Weidenwanger Taufbuch bestätigt das Geburtsdatum:

Einzelpatenschaften wie bei Christoph Willibald Gluck weisen sehr spe-

zifisch auf Taufen noch am Tag der Geburt hin! 

Mit  dieser  abschließenden  Feststellung  ist  Weidenwang  definitiv  die
1914/15 widerrechtlich genommene Ehre des Geburts- und Taufortes Glucks
zurückzugeben und die Inschrift  auf seinem Gluck-Denkmal  anzuerkennen:
Sie war und ist in allen Teilen korrekt! 

Diese Revision verbreiteter Falschinformation gilt  solange, bis  jemand mit

unumstößlichen  Beweisen  das  Gegenteil  beweist.  Weder  Alois  Fuchs  noch

Franz Xaver Buchner ist das seinerzeit gelungen, und wir zweifeln angesichts

der erdrückenden Fülle an Indizien und Quellen in dieser Arbeit daran, dass es

je gelingen wird. Wahrheitssuche ist aber der zeitlose Auftrag aller Historio-

graphen! Leider sieht die gelebte Wirklichkeit oft anders aus. Johann Wolfgang

Goethe prägte nicht ohne Grund in seinen „Maximen und Reflexionen“ das be-

rühmte Wort: „Einer neuen Wahrheit ist nichts schädlicher als ein alter Irrtum.“
Wir hoffen, dass Goethe im vorliegenden Fall Unrecht behält! 

Es wäre schön, wen der versöhnliche Impuls zur Rückgabe der Weidenwan-

ger Ehre vom Nachbarort Erasbach ausginge -  oder auch von der Stadt Ber-

ching,  die  sich  seit  kurzem mit  dem Titel  „Gluck-Stadt“ schmückt.  Erasbach

kann sich dabei trösten, denn ihm gebührt eine nicht mindere Ehre: Die Dorfge-

meinschaft hat im Jahr 1713 mit der Erlaubnis, Alexander Gluck in den eigenen

Reihen aufzunehmen und ihm das künftige Elternhaus des kleinen Komponis-

ten in spe zu ermöglichen, zur späteren Karriere des Komponisten nicht gerade

wenig beigetragen. Es waren die Klänge Erasbachs und nicht Böhmens, wie uns

Christoph Willibald Gluck später  glauben machen wollte,  die ihm von Mitte

1714 bis Anfang 1718 in einem angemessenen häuslichen Umfeld das musikali-

sche Gehör schulten! 

284 Schmid, Gluck, S. 2 und 6.
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Unter solchen Aspekten wäre es absurd, sich weiter um Gluck zu streiten!

Mit einem persönlichen Wunsch nach Verständigung und Einvernehmen möch-

ten wir enden. Das einzige, was darüber hinaus der Gluck-Tradition in den bei-

den Dörfern noch schaden könnte, wäre Desinteresse und Ignoranz. Wollen wir

hoffen, dass dort die Kinder und Kindeskinder die 300-jährige Tradition zum

Opernkomponisten Gluck am Leben erhalten! 

Es war Ziel dieser Arbeit, wenigstens eine der dazu notwendigen Vorausset-

zungen zu schaffen.

- Ende - 
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Ein Reviergang mit dem Jäger und Förster Alexander Gluck 

Auf Rebhuhnjagd 

In unseren Dörfern, die durch die Bauwut des letzten halben Jahrhunderts zu

reinen Siedlungen mutiert sind und mit Gastwirtschaft und Pfarrsitz ihr Herz

und ihre Seele verloren haben, ist es schwierig geworden, nach Spuren der Ver-

gangenheit zu suchen. Was den Förster Alexander Gluck anbelangt, so bietet

der waldige Bergrücken über Weidenwang und Erasbach im Vergleich zu den

Dörfern die größeren Chancen, selbst wenn hier der aktuelle Bestand an Bo-

dendenkmälern  durch  jene  Ungetüme,  die  sich  Walderntegeräte  oder  engl.

„Harvester“ nennen, über kurz oder lang ebenfalls vernichtet sein wird. 

Aber noch ist es nicht ganz soweit, deshalb begeben wir uns am Ende hinauf

in die Waldberge, um wenigstens dort den Förster und Jäger Alexander Gluck

auf seinen Reviergängen zu begleiten.

Beginnen wir unseren Streifzug mit einem Abstecher in die Auwiesen nörd-

lich von Erasbach. Die Ebene bietet heute nur noch an wenigen Stellen reizvolle

Aspekte, weil der moderne Europakanal, mehrere Industrie- und Handwerkszo-

nen und die Flurbereinigung der Nachkriegszeit das gesamte Terrain grundle-

gend zu seinem Nachteil verändert haben. Zu Alexander und Walburga Glucks

Zeiten lag hier eine Auenlandschaft von ausgesprochener Schönheit. Gemeint

sind die alten Erasbacher Feuchtwiesen mit  ihren sanften Bodenwellen,  mit

den angrenzenden Schilfgürteln des Ross-Grabens und ihren dazwischen lie-
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Abb. 1: Nur noch an wenigen Stellen lässt sich heute mit der Kamera die ehemalige Schönheit
der Rossbach-Auen bei Erasbach einfangen. Im Hintergrund der Schlüpfelberg mit der Terrasse
des ehemaligen Klosters Grab. Aufnahme von Christian Wolf.



genden Sandheideflächen. Hier, in den Niederungen des Sulzgaus, war einst ein

Paradies für Niederwild und seltene Vogelarten. Der Ruf der Erasbacher Reb-

huhn-Kolonie und der durch sie vermittelten Gaumenfreuden hatte sich zur

Zeit eines Alexander Gluck bis nach München an den Kurbayerischen Hof ver-

breitet, deshalb erhielt der Förster alsbald den Auftrag, alljährlich im Herbst,

wenn die Brut- und Aufzuchtzeit der Jungvögel vorbei war, ein gewisses Quan-

tum an Rebhühnern lebend zu fangen und in Käfigen an die Hoftafel zu liefern,

wo sie erst kurz vor dem Verzehr geschlachtet wurden!

Die Rebhuhnjagd war an sich ein Privileg des Adels, und Alexander Gluck

handelte hier nur als verlängerter Arm des Münchner Hofes. Den einfachen

Bauern war der Vogelfang mit Netzen nach den kurbayerischen Jagdgesetzen

von 1616 und 1654 strengstens verboten.285 Alexander Gluck selbst berichtete

von seiner Tätigkeit als Vogelfänger, als er nach dem Übertritt vom kurpfälzi-

schen in den kurbayerischen Dienst bei der Regierung in Amberg am 1. Januar

1715  um  seine  Besoldung  bat  und  sich  mit  folgenden  Worten  den  neuen

Dienstherren anempfahl:

„derweilen ich von Zeit Ihrer churfürstlichen Durchlaucht aufs neue an-
getretener Regierung meine Dienst ohne Unterbruch mit bestem Eifer
und Fleiß versehen, auch in Fang und Lieferung der Veldhühner alles
contento (lat. zur Zufriedenheit)  erzeigt, hierauf die Hundt mit  schwe-
ren Schulden erhalten …“286

285 Georg Döllinger: Sammlung der im Königreich Bayern bestehenden Forst- und Jagdverord-
nungen, Bd. 18, München 1831, S. 298.

286 Buchner, Gluck, S. 27.
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Abb. 2: Die Wiesen und Heiden nördlich von Erasbach und beiderseits des Rossgrabens, welche
das Urpositions-blatt von 1863 in Grün- und Brauntönen wiedergibt, waren zur Zeit der Familie
Gluck überwiegend unberührtes Brach- und Wiesenland -  ein Paradies für Bodenbrüter!



Franz Xaver Buchner nennt in seiner Gluck-Arbeit ein spätes Dokument von

1785, dass suggeriert, Gluck sei „vor alter Zeit“  lediglich wegen der Lieferung

der Rebhühner als Jäger angestellt worden, und man habe nach seinem Weg-

gang mit diesem Geschäft ganz aufgehört.287 Aber weder ist der Name Gluck in

diesem Dokument  expressis verbis genannt, noch stimmt die darin geäußerte

Ansicht, da wir im ersten Kapitel den Nachweis führten, dass Alexander Gluck

schon von Anfang an auch arbeitsteilig zusammen mit Mathias Auerbacher die

nicht sehr umfangreiche Holzförsterei von Erasbach übernommen hatte.288 Der

Rebhuhnfang im Herbst war da ein reines Zubrot – und wahrscheinlich eine

willkommene Abwechslung im Alltag eines Försters. 

Da sich Alexander Gluck im kurpfälzischen Interim bis 1714 unter dem Neu-

markter Schultheißen mit der Grenzgängerei im Wald oberhalb von Erasbach

beschäftigte und die Einhaltung des Wildbanns überwachte, war es allerdings

schon gerechtfertigt, wenn er sich selbst des Öfteren stolz als „venator“ (Jäger)

bezeichnete, zumal eine höhere Qualifikation und der Respekt der Bevölkerung

damit  verbunden war.  Wir  erinnern in  diesem Zusammenhang an die  Tauf-

bucheinträge für beide Söhne, wo er auch vom Pfarrer Simon Pabst als „vena-
tor Erasbacensis“, „Jäger von Erasbach“ verzeichnet wurde. Damit war Alexan-

der Gluck die ersten vier Jahre seines Hierseins übrigens genau das, was in ei-

nem der traditionellsten deutschen Volkslieder, das gerade zu seiner Zeit ent-

stand, als „Jäger aus Kurpfalz“ verewigt wurde.289 

Zum  Bild  des  Jägers  passt  auch,  dass  er  ab  1714  in  Erasbach  eine

Hundemeute für herbstliche Treib- und Hetzjagden der Neumarkter Honoratio-

ren vorhielt. Zur Rebhuhnjagd brauchte Alexander Gluck nur ein paar Fangnet-

ze und einen tüchtigen Vorstehhund. Dieser zeigte ihm bei der Jagd die Koloni-

en an und trieb ihm die auffliegenden Vögel so zu, dass sie sich in den rasch

übergeworfenen Netzen verfingen. In einem alten Jagdhandbuch von 1884 liest

man dazu:

„Die Jagd: Über deren Ausübung ist uns bis zum neunten Jahrhundert
wenig  überliefert  worden,  doch  darf  angenommen werden,  daß an-
fänglich  das  Federwild  in  Schlingen,  später  mit  Einführung  der
Vorstehhunde durch Netze gefangen und auf der Beize erlegt wurde …
Der Fang mit Netzen geschah derartig, daß man mit dem Vorstehhunde
auszog, um die Hühner aufsuchen zu lassen. Sobald jener durch seine

287 Buchner, Gluck, S. 14.
288 Aufgabenbeschreibung des Neumarkter Forstmeisters, StA Amberg, Hofkammerakt Nr. 3488,

zitiert in Buchner, Gluck, S. 14f.
289 Selbst die sexuelle Konnotation dieses Liedes in seiner Urversion mag auf Alexander Gluck

zugetroffen  haben –  wenigstens  als  Klischee.  Wir  erinnern  an  den  Försterbarthl  und  die
Auseinandersetzung mit Erna Zächin.
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Attitude zu erkennen gab, daß letztere dicht vor ihm lagen, entfalteten
zwei Jäger in angemessener Entfernung vor ihm das Netz, so daß die
Hühner sich zwischen ihnen und dem Hunde befanden, welcher inzwi-
schen so dicht als möglich heran avancieren und auf das vorsichtig ge-
gebene Kommando tout-beau  machen mußte. Das aus starkem Zwirn
mit zölligen Maschen gestrickte und etwa 30 m lange und etwas weni-
ger breite Netz wurde nun mittels eines in die eine Langseite eingezo-
genen Strickes vorsichtig über die Hühner weggezogen und, sobald die-
se überdeckt waren oder die ersten abstrichen, fallen gelassen …“290 

Alternativ gab es die Möglichkeit, Netze durch Lösung mechanischer Spann-

Apparate hochschnellen und über die Kolonien hinwegfliegen zu lassen, ehe

die Vögel aufschreckten. Welche von beiden Methoden Alexander Gluck genau

anwandte, wissen wir nicht. Für den Herd zuhause wird das eine oder andere

Rebhendl, das eigentlich für den Hof bestimmt war, abgefallen sein! 

Heute sind in Folge der Flurbereinigung und des Einsatzes an Pestiziden die

Habitate der Rebhühner so klein und selten geworden, dass jede Jagd mit Fang-

netzen illusorisch wäre – nicht nur in Erasbach.

290 R. Corneli: Die Jagd und ihre Wandlungen, Amsterdam 1884, S. 333.
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Abb.  3:  Jagdbild  von  Josef  Anton  Strassgschwandtner  (1826-1843):  Die  Rebhuhnjagd  (Aus-
schnitt).



Der Grenzjäger am Ehekamm

Begleiten wir den Jäger und Förster Gluck hinauf in die Wälder über Eras-

bach. Glücklicherweise gibt uns der Urkataster eine lebendige Vorstellung von

der einstigen Ausdehnung und Konfiguration dieses riesigen Waldgebietes, wo-

bei der Wald damals bei weitem nicht so dicht war wie heute. Es handelte sich

um Mischwälder, welche mit den Mitteln der damaligen Zeit entsprechend be-

hutsam und naturverträglich bewirtschaftet wurden. Der in einem der vorigen

Kapitel geschilderte, angeblich von Gluck induzierte Kahlschlag zu Lasten der

Salesianerinnen von Amberg war unter diesen Aspekten eine unerhörte Unter-

stellung. 

An den Hangkanten dominierten vermutlich wie heute die Buchen und ande-

re zum Brennholz taugliche Laubholzarten, er gab aber auch Schläge mit schö-

nen Tannen. Oben auf der Hochfläche, wo sich eiszeitliche Sande abgelagert

hatten und relative Trockenheit herrschte, wuchs in guten Beständen das wert-

volle Bauholz in Form von Eichen und Föhren („Aichreis und Ferchen“), dazwi-

schen lagen Flächen mit Heide und Magerrasen, welche den Rindern der Dör-

fer als Sommerweide dienten. Diese Waldwiesen wuchsen durch den Kuhdung

nach und nach zu ertragreichen Hochweideflächen aus. 
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Abb. 4: Auf den Landtafeln des Philipp Apian von 1563, der ersten bayerischen Übersichtskarte,
erscheint der Bergstock nordwestlich von Berching als gruppierte Ansammlung von Einzelbergen
mit Bäumen, wobei das Wort "Gettnacker" etwas deplatziert eingetragen wurde und der Ort
Weidenwang als "Weidnpach" verschrieben ist. 



Der Bergrücken, der drüben, auf der südlichen oder eichstättischen Seite,

seit Menschengedenken Gödenacker291 hieß und in großen Teilen zur Hochstift-

stadt Berching gehörte, zeigte an seinen Nordflanken tiefe Taleinschnitte. Aus

diesen ergossen sich aus wassersperrenden Schichten des Ornatentons mehre-

re Quellbäche talwärts und gliederten so den gesamten Bergstock in viele Ein-

zelberge.

Bei Erasbach bildet der Waldberg die Form eines sich nach Norden öffnen-

den Amphitheaters, in dessen Halbrund der Erasbacher Viehhirte im Sommer

tagtäglich auf halber Höhe die Rinder zu den Hochweiden trieb – bis hin zur so-

genannten  „Herretsau“, wo Quellen als natürliche Viehtränken zur Verfügung

standen. Deshalb erhielt  dieses baumarme Flurstück den Namen  „Viehtrieb“
(siehe unten im Plan). Von der Herretsau ging es dann beim „Blumbesuch“ im

großen Bogen nach Westen, wo sich beim Kälbertal die Triften der Weidenwan-

ger und Erasbacher Viehhirten kreuzten, und anschließend wieder hinab ins

Dorf. 

Der alljährliche Viehtrieb begann in der Fastenzeit - am selben Tag, an dem

der größte Bauer im Dorf, der „Moyerbauer“, zum ersten Mal zum Ackern aus-

fuhr. Die von der Gemeinde angestellten Viehhirten wurden wegen ihrer ver-

antwortungsvollen Aufgabe sehr gut mit  Geld  und Naturalien bezahlt,  aller-

dings im Falle des Versagens auch hart bestraft, denn im Grunde genommen

hing das Wohl und Wehe der ganzen Gemeinde von ihnen ab. Die  „ein- und
zweimadigen Wiesen“ im Tal  waren  im Sommer nicht  beweidet;  die  „Wies-
math“ diente ausschließlich zur Einlagerung in die Scheunen, als Wintervorrat. 

Wie in Weidenwang hat sich auch in Erasbach eine Gemeindeordnung (hier

von 1561) erhalten, die in 17 Artikeln dies alles genau beschreibt, uns aber im

Wortlauf für diese Arbeit nicht vorlag.292 

291 Schon im Gaimersheimer Vertrag von 1305, der das Hirschberger Erbe regelte, ist von „Ge-
tenaker“ die Rede – als Bezeichnung für den ganzen Bergrücken. Prinzipiell deutet „aker“ auf
lat. „agger“, dt. Damm, oder „ager“, dt. „Acker“, hin, d. h. auf ein von Menschenhand ge-
formtes Terrain. Am Wortteil „Geten“ haben sich die Forscher bisher die Zähne ausgebissen:
Die Deutung reicht von „Kelten“ und „Goten“ über „Göden“ = altdeutsch „Paten“, bis hin zu
„Jetten“ (germ. Riesenvolk) und „Godan“ (fränkisch für Wotan). Siehe hierzu auch: Simon Fe-
derhofer: Der Waldname Appel und die Ortsnamen Pondorf und Pollanten – eine Erinnerung
an die Kelten, in: VHVOR, Bd. 131, 1991, S. 41. Am wahrscheinlichsten ist liegt dem Wort der
alte, germanisch-alemannische Ausdruck „gäten“ für „jäten, roden“ zugrunde, der sich auf
den zentralen Rodungsbezirk im Rahmen der mittelalterlichen Hetzjagd bezieht. Vgl. unsere
Arbeit W. Robl: Ein Waldspaziergang zum Hohen Brunnen, online unter:

 http://www.robl.de/hoherbrunnen/hoherbrunnen.html  
292 Inhalte wiedergegeben aus „Wie's daheim ist“, Beilage des Neumarkter Tagblatt Nr. 6, 1955.
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Wenn Alexander Gluck als Grenzjäger zur Kontrolle der Eichstättischen Gren-

ze schritt, wird er am ehesten den unbewaldeten Viehtrieb hinaufgewandert

oder -geritten sein, da er im nördlichen Abschnitt direkt die Grenze des Hoch-

stifts Eichstätt erreichte. 
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Abb. 5: Der „Viehtrieb“ rechts im Urkataster, eine lange Hochwiese. Zur Linken die „Herretsau“.
Oben in der Flur „Richt“ (d. h. Rodung) lagen einst unbewaldete Hochäcker, in deren Nähe sich
der heute vergessene, obere Landsassensitz von Erasbach befunden haben muss. Er gehörte der
Familie Vallade/Longlai zwischen 1732 und 1806.  Die Grenze des Hochstifts Eichstätt ist als rote
Linie eingezeichnet.

Abb. 6: Luftaufnahme vom Frühjahr 2014 (Christian Wolf): Über Erasbach, Blick nach Süden. Der
einstige Viehtrieb von Erasbach ist noch heute als weitgehend unbewaldete Fläche gut zu er-
kennen.  Südlich des alten Viehtriebs liegen die  Forstabteilungen „Gödenacker“ und „Appell“,
rechts am Bildrand beginnt der sog. „Ehekamm“.



Oben erwartete ihn eine nicht ungefährliche Aufgabe. Es ging um die Bewa-

chung  einer  Grenze,  die  noch  kurz  zuvor  Aufmarschgebiet  der  kaiserlichen

Truppen gewesen war - für einen Sturm auf Neumarkt. Als Alexander Gluck hier

seinen Dienst als  Grenzjäger antrat,  war der  Spanische Erbfolgekrieg  (1701-

1714),  der  kurz  zuvor Kurbayern schwere Opfer  abverlangt  und ganz in  der

Nähe, bei Mallerstetten, zu mehr als 500 Toten geführt hatte, noch nicht offizi-

ell zu Ende.293 Der Krieg hatte sich an der umstrittenen Nachfolge des verstorb-

enen spanischen Thronfolgers entzündet und war, wenn man so will, der erste

Weltkrieg  überhaupt,  da  er  sogar  auf  die  französischen  Kolonien  in

Nordamerika übergriff. Was Kurbayern anbelangt, so war es nur am Auftakt des

über 10-jährigen Krieges beteiligt, zwischen 1702 und 1704. Es handelte sich

für das Kurfürstentum um einen innerdeutschen Kampf, zu dem man mit dem

Ausland paktierte.  Mit  dem Koalitionspartner Frankreich kämpfte Kurbayern

unter Kurfürst Maximilian II. Emanuel gegen das Deutschen Reich unter Füh-

rung der österreichischen Habsburger. 

Mehr aus psychologischen Gründen denn aus sachlicher Erfordernis heraus

hatte der Kurfürst im Herbst und Winter 1702 die Order erteilt, eine mehrere

hundert Kilometer lange Kette von Erdschanzen und Waldverhauen294 entlang

der kurbayerischen Grenze zu errichten. Diese in aller Eile hingeworfene Barrie-

re ging als sogenannte „kurbayerische Landesdefensionslinie“ in die Geschichte

ein. Die personell stark unterbesetzten und militärisch schlecht ausgebildeten

Landfahnen aus den Dörfern und Städten hätten diese Grenze verteidigen sol-

len – ein Ding der Unmöglichkeit, wenn der Angriff massiert und punktuell er-

folgte. Obendrein waren zu Kriegsausbruch im Frühjahr 1703 gerade 25 Prozent

der Erdschanzen und 37 Prozent der Waldverhaue fertig geworden. Wie nicht

anders  zu  erwarten,  wurde die  Verteidigungslinie  nach kurzer  Zeit  von den

Feinden überrannt - bei Mallerstetten auf der anderen Seite der Sulz, mit der

Folge  der  genannten  desaströsen  Niederlage  der  Bayern.  Der  „bayerische
Krieg“ scheiterte endgültig am 13. August 1704 in der Schlacht von Höchstädt.

25 000 Tote und Verwundete waren auf beiden Seiten zu beklagen. Danach

musste Kurfürst Max Emanuel für 10 Jahre ins Exil. Kurbayern kam erst unter

österreichische und 1708 unter kurpfälzische Zwangsverwaltung.

Die  Waldgrenze über Erasbach und Weidenwang,  die  Alexander Gluck ab

1711 im Auftrag der kurpfälzischen und ab 1715 im Auftrag der kurbayerischen

Regierung in  Amberg  überwachten sollte,  war  also  bis  zum Friedensschluss

nicht nur eine politische Grenze, sondern auch eine echte militärische Demar-

293 Werner Robl: Die Schlacht von Mallerstetten am 4. März 1703, Berching 2013, online unter
der Adresse: http://www.robl.de/mallerstetten/mallerstetten.html.

294 Beim Waldverhau oder fr. „Abatti“ wurden auf einer Breite von 30 Schritt bzw. 20 Metern al -
le Bäume in einer Stammhöhe von 1 m gefällt und so ineinander verkeilt, dass für eine militä -
rische Truppe mit Tross kein Durchkommen mehr war.
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kationslinie, die erst kurz zuvor ihre strategische Bedeutung als Aufmarschge-

biet verloren hatte. Vom Krieg war direkt an der Landesgrenze ein kilometer-

langer Waldverhau zwischen der Wegscheid bei Rappersdorf und dem Rösch-

berg geblieben, dessen Bäume nunmehr bereits zu modern begannen. Die Bre-

sche wurde inzwischen von dichtem Unterholz überwuchert. Gerade auf der

Höhe von Erasbach war dieser allmählich verrottende Waldverhau von einer

ca.  1 km langen Schanze unterbrochen, dem Hauptstück jenes  „Ökam“,  den

Alexander Gluck nun nachweislich als Aufsicht zu begehen hatte.295 

War der Begriff „Ökam“ mundartlich geprägt, so wurde er 1702 vom Inspek-

teur  der  kurbayerischen  Defensionslinie,  „Kriegsrath  und  Oberkriegs=Com-
missarius“ Risner von Risenfeld296 etwas sinnhafter als  „Perg Eckhamb“ aufge-

zeichnet, was man wohl am besten als Berg  „Ehekamm“ versteht.  Mit dieser

Bezeichnung gibt den Grenzwall auch eine Karte des Jahres 1748 wieder: Der

Ehekamm. 

„Ehe“ hat an dieser Stelle nichts mit dem Verhältnis zwischen Mann und Frau

zu tun, sondern entspricht einem frühmittelalterlichen Rechtsbegriff, im Sinn

von althochdeutsch „êwa“, mittelhochdeutsch „ê“ und altsächsisch „êo“, d. h.

Bündnis,  Vertrag,  Gesetz,  Recht.297 Das Wort  „Kamm“ ist  selbsterklärend.  Es

295 Buchner, Gluck, S. 14.
296 Siehe Bericht des Risner von Risenfeld, bei Otto Kleemann: Die Grenzbefestigungen im Kur -

fürstenthume Bayern zur Zeit des spanischen Erbfolgekriegs, in: Oberbayerisches Archiv für
vaterländische Geschichte, 1885, S. 281.

297 Stichwort „Ehe“ in Meyers Großem Konversationslexikon von 1905, auch im Oberdeutschen
Flurnamenbuch von 1880. Der Ausdruck hat sich in einigen mittelalterlichen Begriffen erhal-
ten:  „Ehehaften“  =  Gewerbegesetze,  „Ehehalt“  =  Dienstbote,  „Ehegraben“  =  Grenzgraben
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Abb.  7:  Ausschnitt  einer  Karte  des  Archivs  im Landlmuseum  Sulzbürg,  von  1748:  Die  Freye
Reichsherrschaft Sulzbürg und das Schultheißenamt Neumarkt.



handelte sich beim Ehekamm um einen uralten Wallgraben, ab 1504 auch um

eine  Demarkationslinie  zwischen  zwei  konkurrierenden  Hoheitsgebieten.

Urkundlich ist der Ehekamm erstmals im Jahr 1582 erwähnt, in einem Jagd-

und Wildverzeichnis des Kurfürsten Johann Kasimir von Pfalz-Simmern. 

„Ist ein großer Holzwachs, zwei Meilen von Neumarkt, der Gettnacker
genannt,  eine  ziemliche  Meile  lang,  welcher  zwischen der Pfalz  und
dem Bischof von Eichstätt ein Ehekamm ist. Es gibt dort Hirsche und
Wildpret und in der Schweinehatz gute Schweine …“298

An dieser Grenze wurde gerade zur Zeit Alexander Glucks eine schwunghafte

Schmuggelei betrieben, handelte es sich doch um den einzigen Grenzabschnitt

weit und breit, der dicht bewaldet und deshalb für die Obrigkeit schlecht einzu-

sehen und zu überwachen war. Kein Wunder, wenn noch in einer Urkunde von

1728 von einer „weitschichtigen und mühsamen Grenz’ gegen Eichstätt, Nürn-
berg und Deutschherren“ die Rede ist - eine Grenze die nach einer weiteren

Stellungnahme des Seligenportner Kastners und Amtsschreibers Johann Jakob

Schöberl von „herumstreifenden Zigeunern und Räubersgesindel“ unsicher ge-

macht wurde.299 

zwischen zwei Häusern.
298 Hier zitiert nach Herbert Rädle: Eine alte Jagd- und Hoheitsgrenze zwischen dem Hochstift

Eichstätt und der Oberpfalz bei Berching, in: Die Oberpfalz, Jg. 94, Heft 6, Kallmünz 2006, S.
340ff. Wir haben uns erlaubt, das von  Rädle bzw. seinem Gewährsmann Erwin März falsch
gelesene „Gettmacker“ in „Gettnacker“ und „Ehekomm“ in „Ehekamm“ zu emendieren. In
dieser Quelle wird also der Gödenacker mit dem Ehekamm gleich gesetzt, was jedoch nur für
dessen nördliche Grenzlinie zutrifft. Außerdem wird mit dem Gödenacker der gesamte Berg-
kamm zwischen Sollngriesbach und dem Röschberg bezeichnet, denn dieser ist genau 1 histo-
rische Meile bzw. 7,5 km lang. Da Rädle die geographische Struktur nicht kannte, verstand er
unter „Ehekomm“ (so!) außerdem eine Art von Vorjagdrecht – nach dem Motto „Wer zuerst
kommt, jagt zuerst“ -, was sicher nicht richtig ist.

299 Buchner, Gluck, S. 11 und 17.
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Abb.  8: Ausschnitt des Gödenacker auf einer geologischen Karte, mit dem als Düne verkannten
Ehekamm.



Der Ehekamm - wir bleiben bei diesem Ausdruck – besteht im Wesentlichen

aus einer Flugsanddüne, die sich schon während der letzten Eiszeit den oberen

Kalkschichten des Juramassivs aufgelagert hatte und auf einer Länge von ca. 1

km zu einer verteidigungsfähigen Linearschanze aufgeworfen wurde. 

Dies ist also keine rein geologische Formation, wie z. B. der Geologische Atlas

von Bayern glauben machen möchte, sondern ein Werk aus Menschenhand:

Auf der offenkundig feindlichen Südseite wurde die Düne unter Aushebung ei-

nes vorgeschalteten Lineargrabens so erhöht, dass sie für den Tross eines an-

greifenden Heeres ein unüberwindliches Hindernis darstellte. 

Diese eindrucksvolle, sanft gebogene Linearschanze mit der flachen Flanke

auf der Nord- und der steilen Flanke auf der feindlichen Südseite hat sich bis in

unsere Zeit in erstaunlich gutem Zustand erhalten, selbst wenn sie, aus reinem

Sand bestehend, gegenüber dem Ursprungszustand schon stark nivelliert ist.

Locker von Gras,  Heide,  niedrigen Fichten und hohen Föhren überwachsen,

wird sie an nur wenigen Stellen von Wegen durchkreuzt und im Norden, sozu-

sagen auf „kurbayerischer Seite“,  von einem Längsweg gesäumt, an dem noch

heute die alten OP/E-Steine von 1767 stehen und die Grenze zwischen dem

Hochstift Eichstätt (E) und der Oberen Pfalz (OP) markieren. Wenn man bei ei-

nem Waldspaziergang diese Grenze abschreitet, geht man direkt auf den Spu-

ren Alexander Glucks als Grenzjäger, allerdings mit deutlich geringerer Gefähr-

dung und ohne Bezahlung.  Gluck hatte nach dem oben genannten „Entwurf
über des Alexander Gluck gewesten Försters zu Erasbach Besoldung und Acci-
dentien“ vom 3. August 1717 zusätzlich zu Naturalien und Schussgeldern für die

„Visitierung des Ehekamb“ 1 Gulden 40 Kronen erhalten.300 Dieser Grundbetrag

war sehr gering; wahrscheinlich kam es eher auf die Schussgelder an - oder auf

die Belohnung für die Enttarnung von Schmugglern. Beides wurde je nach Er-

folg vergütet. ,

Das Schanzwerk des Ehekamms entstand sicherlich nicht erst zum Auftakt

des  Spanischen Erbfolgekriegs,  sondern schon viel  früher.  Als  Erbauungszeit

kämen Kriege in Frage, bei denen die Obere Pfalz in besondere Gefahr von der

Südwestflanke her kam, z. B. der Landshuter Erbfolgekrieg 1504/05, in dem die

Städte  Freystadt,  Neumarkt  und  Berching  schwere  Schäden  davontrugen301,

oder der 30-jährige Krieg um 1628, als Herzog Maximilian I.  von Bayern die

Obere Pfalz als Kriegsentschädigung erhalten hatte, und deren Grenze gegen-

über dem Hochstift Eichstätt zu sichern war. 

300 Nach Buchner, Gluck, S. 28.
301 Im Jahr 1523 wurde zwischen der Kurpfalz und dem Hochstift Eichstätt ein Grenzvertrag ge-

schlossen, um alte Streitigkeiten zu beenden. Siehe Karl Röttel: Das Hochstift Eichstätt, Grenz-
steine, Karten, Geschichte, Ingolstadt 1987, S. 122.

251



Allein aufgrund des althochdeutschen Namens ist sicher, dass der Ehekamm

viel älter ist und sogar möglicherweise weit vor der Karolingerzeit entstand. Da-

für spricht vor allem die Feindrichtung Süden und die Mächtigkeit und Konse-

quenz der Ausführung, die auf eine Erbauungszeit innerhalb mehrerer Jahre,

aber nicht weniger Monate oder Wochen, wie z. B. im Fall der Erbfolgekriege,

hinweist. Inzwischen mehren sich die Indizien, dass dieser Wallgraben als vor-

geschobene Verteidigungsanlage der im Tal siedelnden Stämme bereits in der

Spätantike  entstand  und  möglicherweise  sogar  Schlachtort  zur  Römerzeit

gewesen sein könnte. Hierüber haben wir inzwischen eine Arbeitshypothese

vorgelegt, die allerdings durch Sondierung und Grabung verifiziert gehört.302 

Wie dem auch sei - am Vorabend des Spanischen Erbfolgekriegs wurde die

alte Grenzschanze oben auf dem Berg, die an den eichstättischen Gödenacker

angrenzte, reaktiviert. Herzu entstand am östlichen Ende hinter einer kleinen

Anhöhe ein Feldwachposten, eine sog. „Vedette“, zur Beobachtung des Sulztals

auf der Höhe von Berching, außerdem an der Stelle, wo sich die Eichstättische

Grenze, von Nordosten kommend, direkt dem Ehekamm anpasst, eine größere

Redoute, die bereits zur Aufnahme einer Eskadron geeignet war. Und am west-

lichen Ende wurde auf relativ trockenem Areal ein Platz für ein mobiles Feld-

lager angelegt, noch heute erkennbar an den gezogenen Drainagegräben. Alex-

ander Gluck hatte vermutlich die Intaktheit dieser militärischen Strukturen zu

überwachen, grundsätzlich keine schwere Arbeit, was den geringen Lohn recht-

fertigte, gleichwohl aber gefährlich, wenn zwielichtige Gestalten auftauchten!

302 W. Robl: Der „Ehekamm“ auf dem „Gödenacker“ bei Berching, Schauplatz  der Caracalla-
Schlacht des Jahres 213? Berching 2015,  http://www.robl.de/caracalla/caracalla213.pdf 
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Abb. 9: Grabenseitiger „Ehekamm“, durch einen kreuzenden Waldweg zum Teil nivelliert.

http://www.robl.de/caracalla/caracalla213.pdf


Folgende Skizze, die den Ehekamm als gelben Riegel ausweist, kennzeichnet

die strategische Bedeutung für den Spanischen Erbfolgekrieg: 

Das Waldbauwerk sollte einen Angriff von Süden auf Neumarkt über die
Hochebene verhindern! 
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Abb.  11: Gelber Querriegel oben = Ehekamm, gelbe Pfeile =  Vorstoßrichtung des Feindes über
die  Hochebene  von Greding  her  in  Richtung Neumarkt.  Strukturen des  Erbfolgekriegs:  Blaue
Kreise = Redouten, grüne Riegel = Waldverhaue, violette Riegel = Linearschanzen. 

Abb.   10:  Der  Grenzweg  am "Ehekamm",  den  bereits  Alexander  Gluck  abschritt,  Blick  nach
Westen. Zur Linken ein OP/E-Stein, dahinter der sanfte Anstieg  des Ehekamms. 



Wahrscheinlich steht eine große, heute dem Erdboden gleichgemachte Vier-

eckschanze bei Bachhausen, im Talgrund des ehemaligen Rossbachs, mit der

frühen Entstehung des Ehekamms in Zusammenhang. Die Schanze lag in der

Nähe des mittelalterlichen Grashofes an der alten Straße nach Nürnberg und

wurde erst kürzlich durch Bewuchsmerkmale entdeckt. 303 

Inzwischen gibt es Hinweise, dass diese Schanze mitten im Altsiedelgebiet

elbgermanischer Stämme des 3. bis 5. Jahrhunderts gelegen war. Eine Entste-

hung zur Keltenzeit erscheint wegen der absoluten Regelmäßigkeit des Gevierts

und scharfen Grabenkanten eher unwahrscheinlich. Eine archäologische Gelän-

deprospektion könnte die offenen Fragen klären, steht aber aktuell sowohl für

die Schanze als auch für den Ehekamm aus.

Für diejenigen Interessenten, die sich auf den Spuren des Spanischen Erbfol-

gekriegs und des Grenzjägers Alexander Gluck oben durch die waldige Anhöhe

bewegen wollen, ist der „Airborne Laser Scan“ (LIDAR) eine große Hilfe, der un-

ter Subtraktion aller Vegetation bereits Höhenunterschiede von wenigen Zenti-

metern herausarbeitet. Beim ersten Blick auf das Laserbild wird klar, dass der

Ehekamm keine natürliche Sanddüne,304 sondern eine Linearverschanzung aus

Menschenhand ist. 

303 Freundliche Mitteilung von Frau Sabine Huhn aus Sollngriesbach. Der 1868 zerstörte Grashof
stammte aus dem Mittelalter und gehörte zur Grafschaft Wolfstein-Sulzbürg. 

304 Windgeformte Dünen verlaufen in Wellenlinien. Bei einer eiszeitlichen Düne hätte die Vor-
triebsrichtung nach Südosten laufen müssen, da die kalten Fallwinde wegen der Polvereisung
aus dem Nordwesten kamen. Im Übrigen stimmt beim Ehekamm, dessen Konvexseite nach
Norden zeigt, das Geländeprofil nicht mit einer Düne überein, sondern widerspricht diesem
klar!
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Abb. 12: Viereckschanze bei Bachhausen, entdeckt auf einem Satellitenfoto Bing Maps 2014.



Wir fassen die historischen Strukturen am Ehekamm wie folgt zusammen:

• Die vorgeschobene „Vedette“ am Ostende des Ehekamms liegt hinter

einer Anhöhe (Nr. 1). 

• Nach einem Viertel des Sandwalls, wo einst die Eichstättische Grenze

den Ehekamm erreichte und der östliche Waldverhau angrenzte (Nr. 8

rechts),  folgt  die  bereits  genannte,  größere Viereck-Redoute (Nr.  2).

Sämtliche  Strukturen  sind  noch  heute  im  Waldboden  zu  erkennen,

wenngleich die Konturen bereits stark verwischt sind. 

• Die folgenden 400 bis 500 Meter bildete der Ehekamm selbst die Ver-

teidigungslinie, danach musste man in Richtung Westen die eichstätti-

sche Grenze (die erst 1767 genau feststand) etwas überschreiten, um

den Waldverhau, der in Richtung Röschberg zog, in der kürzesten Di-

stanz anschließen zu können (Nr. 8 links). 

• Auf diese Weise konnte man zwischen Ehekamm und Waldverhau auf

einer bewaldeten Fläche ein größeres Feldlager (Nr. 3) unterbringen,

dessen Zeltplätze  mit  Drainage-Gräben umgeben waren.  Die Gräben

dieser unfertigen Anlage sind noch heute im Waldboden und im Laser-

Bild deutlich erkennen. Hochäcker scheiden hier als Erklärung aus.

• Unmittelbar nördlich des Ehekamms verlief der Grenzweg, der in guter

Deckung  einen  raschen  Ortswechsel  von  West  nach  Ost  oder  um-

gekehrt zuließ. Hier stehen mehrere der OP/E-Steine von 1767.

255

Abb.  13: 1 =Spähposten, 2 = Viereck-Redoute, 3 = prov. Feldlager, 4 = Grenzweg, 5 = fragliche
Meldekette, 6 = Erasbacher Kalksteinbruch, 7 = neuzeitliche Sandabbauflächen, 8 = Waldverhau
um 1702/03, 9 = Steinerne Rinne. 



• Unklar  bleiben kleine,  aber tiefe  Löcher im Waldboden,  in  Richtung

Erasbach in Reihe platziert (Nr. 5). Vielleicht handelt es sich hier um die

verdeckten Stellungen einer Meldekette – oder um später entstandene

Strukturen. 

• Die Erzschürfflächen nördlich des Grenzwegs (Bohnerz) stammen aus

jüngerer Zeit. Früher soll hier auch Sand abgebaut worden sein. 

So lässt uns der Boden des Hochwaldes noch heute wie in einem offenen

Buch der Kriegsgeschichte lesen. 

Größere Kampfhandlungen des Spanischen Erbfolgekriegs scheint es an die-

ser Waldgrenze aber nicht gegeben zu haben. Die kurbayerischen Truppen des

Generals Maffei lagerten im zeitigen Frühjahr 1703 bei Forst nördlich von Sulz-

bürg  und  passierten  das  Sulztal  bei  Rappersdorf  in  Richtung  Holnstein,  um

dann über das Tal der Weißen Laber nach Süden zu ziehen und etwas halbher-

zig in die Schlacht bei Mallerstetten einzugreifen.305 Der Feind hatte seine Trup-

pen von Greding über Wallnsdorf  und Schweigersdorf  zum Schlachtfeld  be-

wegt. Die Invasion in Richtung Neumarkt über das Schwarzachtal oder den Ehe-

kamm hatte  also entgegen allen Erwartungen nicht stattgefunden.  Dennoch

werden sie da oben Todesängste ausgestanden haben, diese Bauernburschen

aus Erasbach und Weidenwang, die im harten und langen Winter 1702/03 als

notdürftig ausgerüstete Mitglieder des Landfähnleins gemeinsam Stellung be-

zogen und ausharren mussten, um im Bedarfsfall ihre Heimatorte gegen eine

feindliche Übermacht zu verteidigen, gegen die sie nicht den Hauch einer Chan-

ce gehabt hätten! 

Als Alexander Gluck dort ab 1711 auf Streife ging, war bereits Gras über die

Defensionswerke gewachsen. Er selbst hatte zuvor auf Seiten der Feinde ge-

dient – vermutlich in einem Jägerbataillon des Feldherrn und Prinzen Eugen

von Savoyen. So berichteten es später seine entfernten Verwandten. Wie er es

geschafft hatte, vorzeitig den Militärdienst zu verlassen, bleibt eines seiner Rät-

sel. Bei Alexander Gluck ging es nun vornehmlich um Zigeuner, Wilderer, Holz-

frevler  und  Schmuggler!  Wegen  des  „Raubgesindels“,  mit  dem  er  jederzeit

rechnen musste, wird er in Begleitung eines scharfen Hundes und mit entsi -

cherter Flinte die Strecke patroulliert haben! 

305 Mehr hierzu bei Werner Robl, Schlacht von Mallerstetten, a. a. O.
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Der Zeichner des Urpositionsblattes von 1863 wusste übrigens bestens über

die Schanzwerke des Spanischen Erbfolgekriegs Bescheid. Er zeichnete und be  -

zeichnete im Bereich des späteren Landkreises Neumarkt nicht nur die Schanze

auf dem Holnsteiner Högelberg und eine weitere bei Breitenbrunn korrekt, die

aus diesem Krieg stammen, sondern eben auch den Ehekamm!

Spätestens  seit  Gründung  des  Königreichs  Bayern,  wahrscheinlicher  aber

schon seit 1703, hieß das Flurstück, das sich auf eichstättischer Seite an den

Ehekamm anschloss, der  „Breite Schlag“. Dieser Begriff erinnert noch an den

Waldverhau von einst. Das Originelle daran: Die Erasbacher und Weidenwanger

Bauern hätten demzufolge die Bäume auf Eichstättischer Seite geschlagen und

ineinander verfilzt, was aus ihrer Sicht durchaus einen Sinn ergab, selbst wenn

es illegal war! Denn so schonte man wenigstens die eigenen Waldbestände!

Und wer hätte sie damals daran hindern sollen? Die Grenze stand noch gar

nicht exakt fest, und die zum Hochstift gehörigen Rüblinger waren viel zu we-

nig, um hier etwas dagegen zu setzen. Und die kaiserlichen oder bischöflichen

Truppen waren fern! Der „Breite Schlag“ - so heißt die ganze Flur noch heute!
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Abb. 14: Der „Ehekamm“  auf dem Urpositionsblatt von 1863, optisch herausgehoben.

Abb. 15: Der Flurname "Breiter Schlag" im Urkataster und auf einem heutigen Schild.
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Das Seligenportner „Forstdienstl“ bei Oberweidenwang

Wechseln wir vom Jagdgebiet des Alexander Gluck hinüber in sein Seligen-

portner Forstgebiet, wo er einst so großen Flurschaden angerichtet haben soll

– in Augen der Amberger Nonnen! Seine Aufgaben wandelten sich beim Wech-

sel der Wälder gründlich. Auf Weidenwanger Seite war nicht der Jäger gefragt,

sondern der Forstmann!

Wenn Alexander Gluck im 18. Jahrhundert vom westlichen Ende des Ehe-

kamms weiter  in  Richtung  Röschberg  marschierte  oder  ritt,  so  passierte  er

einen steilen Nordhang, ehe er nach ca. 700 m Luftlinie an einem markanten

Punkt anlangte, wo die Gemarkung Erasbach in die Gemarkung Weidenwang

überging. Heute geht die Überbrückung dieser Distanz über eine gut ausgebau-

te Forststraße wesentlich schneller und bequemer. 

Zur Rechten erstreckte sich einst den Nordhang hinab bis zum Bachlauf des

Walperlbrunnen ein Holzberg, der laut Katasterplan von 1837/39 den Namen

„Plankstetter  Buck“ trug.  Am nordöstlichen Waldrand,  schon nahe bei  Eras-

bach, fand sich in Tallage das „Plankstetter Holz“. Beide Flurnamen erinnern an

den Waldbesitz des Klosters Plankstetten, der von diesen beiden Waldabteilun-

gen eingeschlossen wurde und ihre Gesamtfläche von ca. 111 Tagwerk um den

Faktor 3 überschritt: 328 Tagwerk insgesamt betrugen die klösterlichen Wal-

dungen Plankstettens bei Erasbach, als sie am 26. August 1806 unter den Auk-

tionshammer der Säkularisation kamen!306 Heute ist der genaue Umfang der

Waldungen ohne Studium der Plankstetter Akten nur schwer zu definieren, da

sie am 1. Januar 1806 zum großen Teil als „Königlicher Wald“ an die bayerische

Krone  fielen.  Auf  diese  Recherche  haben  wir  jedoch  verzichtet.  Auch  der

Plankstetter Forst unterstand ab dem Jahr 1715 der Obhut des Försters Alexan-

der Gluck, nachdem der Graf von der Hauben am 1. März 1714 - kurz vor der

eigenen  Relegation  aus  dem  Amt  -  diesen  dem  Abt  Benedikt  Schmid  von

Plankstetten empfohlen hatte.307 

Wir lassen den Plankstetter Forst zur Rechten liegen und nähern uns dem

oben erwähnten, markanten Punkt, wo die eichstättische Grenze auf die von

Burggriesbach heraufziehende „Hochstraße“ stieß.

306 Bauer, Plankstetten, S. 73.
307 Buchner, Gluck, S. 27.
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An dieser Stelle stand einst der umstrittene  „Land Granitzstein“, später der

Landesgrenzstein OP/E Nr. 145, der nicht nur die Grenze des Hochstifts Eich-

stätt markierte, sondern auch eine hierher verlaufende Binnengrenze zwischen

der Gemarkung Berching und dem Pflegamt Obermässing (mit dem Kastenamt

Jettenhofen). Von hier an verjüngte sich der nach Westen ziehende Bergrücken

so, dass der bei Risner von Risenfeld für Herbst 1702 dokumentierte Waldver-

hau streng genommen gar nicht mehr nötig gewesen wäre, da die steilen Ab-

hänge zu beiden Seiten das Vorrücken eines feindlichen Heeres mit  seinem

Tross sowieso verhindert hätten. Insofern wissen wir auch nicht um seine ge-

naue Ausdehnung.

Hier beginnt der Seligenportner Waldbesitz, dessen Umfang wir weitaus ge-

nauer definieren können als den Plankstetter Forst, da sich aus dem Jahr 1720

eine Forstkarte erhalten hat, die ihn aufgrund der umgebenden Landmarken -

Markbäume308 und Naturdenkmale, selten Grenzsteine und Pflöcke - genau be-

schreibt.309 Forstrechnungen  des  Klosterrichteramts  Seligenporten  von  1715

und 1716 sprechen in diesem Zusammenhang von 9  „Holzbergen“  und einer

Gesamtfläche von 326 Tagwerk. Die Einzelberge, die man eher als Hang- und

308 Ein zufälliges oder vorsätzliches Fällen der Markbäume wurde damals mit hohen Geldstrafen
belegt. Nach der Eichstättischen Forstverordnung von 1666 kostet eine fahrlässige Verletzung
10 Gulden Strafe, Vorsatz wurde sogar mit Leibesstrafe geahndet.

309 Die Karte StA Amberg, Plansammlung 399, wird in den Repertorien unter der Jahreszahl
1724 geführt, da sie sich im Akt zum Weidenwanger Forsthausbau 1720 bis 1724 fand. Kor-
rekterweise ist sie an den Anfang dieses Zeitraums zu setzen, da das auf ihr eingetragene
Forsthaus im Wald um 1720 projektiert wurde, in der Folge jedoch nicht zustande kam. Zur
spezifischen Geschichte des eingetragenen Klosterwaldes und seiner botanischen Bedeutung
verweisen wir auf folgenden Artikel im „Ansporn“, dem Magazin für nachhaltige Entwicklung
im Landkreis Neumarkt, Heft 4/2014: Christian Wolf, Werner Robl: Auf den Spuren des Förs-
ters Alexander Gluck, S. 6ff.
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Abb. 16: Der Land Granitzstein der Forstkarte von 1720, StA Amberg, Plansammlung 399.



Bergwald-Abteilungen bezeichnen sollte, trugen damals Namen, die sich ähn-

lich im Urkataster finden und dadurch z. T. eine topographische Zuordnung er-

möglichen: 

„Sumerleithen“ und  „Orthberg“ (56 TW = In der Leiten),  „Reckas-
bühl“  (30 TW),  „Prunholz“ (45 TW = Brunnkastenberg),  „Rauchschlag“
(45 TW = Rauher Schlag),  „Hillergraid“ (40 TW),  „Köstlberg“ (5TW =

Burgstall Oberweidenwang/Heferloch),  „Pachleithen“ (30 TW),  „Heng-
acker“ (12 TW) und „Hochstraß“ (63 TW = Hochstraße). 

„(Es) Volgen die umb Weydenwang gelegene, von Alters hero bemelte 9
holzberg, so aber alle aneinanderliegen in einem Umbkhreis, und alle
nur ein holz sindt, auch mit aigentlich bes. 9 Theil hergethriben sint.
Diße  9  Holzberg  sollen  326  Tagwerch  halten,  darinnen  vill  Junge
Aichreiß …“

„Es folgen die um Weidenwang gelegenen, von Alters her gemeldeten
Holzberge, die alle im Umkreis beieinanderliegen und alle nur ein Holz,
im besagten 9. Teil auch gefällt sind. Diese 9 Holzberge umfassen 326
Tagwerk und einen guten jungen Eichenbestand …“
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Abb. 17: Beschreibung in StA  Amberg, Klosterrichteramt Seligenporten 290.



Die  Berge  lagen  also  beieinander  wie  ein Holz  und  unterlagen  ein  und

derselben forstwirtschaftlichen Einschätzung! Die 326 Tagwerk stellten aller-

dings nur den 10. Teil des gesamten Waldbesitzes des Klosters Seligenporten

dar,  denn  dieser  umfasste  nach  derselben  Quelle  3184  Tagwerk.  Seine

Eichenbestände waren allerdings die wertvollsten des ganzen Besitzes. 

Die nördliche Grenze des Waldreviers verlief entlang der nördlichen Hang-

kante jenseits der Hochstraße und endete auf der östlichen Flanke des Kessel-

bergs. 

Hierher trieben die Weidenwanger Hirten im Sommer ihre Rinder zur Alm-

weide.  Die Kuppe des Bergrückens war mit  gras-  und kräuterreichem Laub-

mischwald locker bewachsen, darunter eben „viel junges Aichreis“, also ein jun-

ger und kräftiger Eichenbestand, der die Sommerweide der Tiere nicht nen-

nenswert behinderte. Die Forstkarte von 1720 gibt diese Sommerweideflächen

als pflugdurchfurchtes Rodungsland gut erkennbar wieder, umrandet mit den

Seligenportner Grenzbäumen: 

262

Abb.  18:  Die  Waldberge  des  Seligenportner  Forstes  auf  der  Satellitenaufnahme  von  heute,
optisch hervorgehoben.

Abb. 19: Die Seligenportner Hochäcker bei Oberweidenwand, Detail StA Amberg, Plansammlung
399.



Wenn also Frau Sartorin, die Superiorin der Salesianerinnen von Amberg, in

ihrem Brief an den Kurfürsten dem Sprachstil ihrer Zeit nach von einem „Forst-
dienstl“ sprach, so war das gelinde untertrieben.310

Alexander Gluck hatte auf der ganzen Hangbreite den Einschlag zu organisie-

ren, der damals „Abtrieb“ genannt wurde, er hatte überlegt die Auswahl der zu

fällenden Bäume zu treffen, dafür zu sorgen, dass die Anflugbäume sinnvoll Sa-

men streuten, er musste somit gut über Bodenbeschaffenheit, Niederschläge,

Bodenfeuchtigkeit und -nährstoffgehalt, über Windströmungen und das Verhal-

ten des Wildes Bescheid wissen - und er hatte nicht zuletzt auch den geschäftli -

chen Part zu organisieren. Und dies alles nur, um hinterher Vorwürfe zu kassie-

ren! Unfachmännisch wird er nicht vorgegangen sein. Er hatte sein Handwerk

von der Pike auf von seinem Vater erlernt - und kann auch im Sulzgau keinen

schlechten Ruf als Forstmann besessen haben, sonst hätte er nicht auch noch

die Plankstetter Holzförsterei hinzubekommen.

Wie viele Holzknechte ihm für seine komplexe Arbeit im Seligenportner Wald

zur Verfügung standen, wissen wir nicht. Einen davon, Hans Nieberlein, haben

wir  allerdings  bei  einem  für  den  Forstdienst  eher  untypischen  Abenteuer

Glucks bereits kennengelernt! 

310 Schreiben vom 29. Oktober 1720 an Kurfürst Maximilian I. Emanuel, StA Amberg, Regierung
Amberg Gerichtsakten 22.
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Abb.  20:  Das  gesamte  Seligenportner  Forstrevier,  Seligenportner  Forstkarte  von  1720,  linke
Hälfte, StA Amberg, Plansammlung 399.
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Abb. 21: Seligenportner Forstkarte von 1720, rechte Hälfte, StA Amberg, Plansammlung 399.
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Das „ausgeraidete“ halbe Tagwerk des Alexander Gluck 

Bei unserer Rundwanderung konzentrieren wir uns nun auf den malerisch-

sten Teil der Hochebene – auf jene Fläche, welche gerade zur Zeit, als das Ehe-

paar Gluck im Sulzgau ankam, frisch gerodet, d. h. vom Waldbestand befreit

worden  war,  um  den  Seligenportner  Hintersassen  in  Erbpacht  als  künftige

Hochäcker  zur  dienen.  Diese  Maßnahme ist  ein  untrügliches  Zeichen  dafür,

dass nach der Jahrhundertwende in Weidenwang Populationsdruck und Kriegs-

not durch die Erschließung neuer Ertragsflächen kompensiert werden sollten. 

Nicht nur die etablierten Weidenwanger wie Christoph Fleischmann, Conrad

Nuz, Ulrich Albert und Hans Trost kamen in den Genuss der 1712 ausgelobten

Erbpachtgrundstücke, sondern eben auch Alexander Gluck – allerdings im Ge-

gensatz zu diesen nicht mit einem ganzen, sondern nur mit einem halben Tag-

werk. Dass er dieses 1713 an Conrad Nuz verkauft hätte, um seinen Hausbau in

Erasbach zu finanzieren, haben wir in einem früheren Kapitel als gegenstands-

lose Unterstellung entlarvt. Ganz im Gegenteil – Alexander Gluck zahlte regel-

mäßig bis 1717 seinen jährlichen Grundzins, um ja nicht beim Klosterrichteramt

Seligenporten anzuecken und des Grundstücks verlustig zu gehen.
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Abb. 22: Links: Roter Punkt = Position des Landesgrenzsteins. Großer Pfeil= starke Wachstellung
aus dem Spanischen Erbfolgekrieg, 3 Viereck-Redouten in Reihe mit Graben und Wall, zum Teil
von der modernen Hochstraße zerstört.  Kleine Pfeile:  Wilder Kalkabbau der Neuzeit.  Stern =
Walperlbrunnen (Höhenquelle). Doppelstern = „Kühstell“ (alte Hochweidekoppel). Rechts: Roter
Abschnitt = Seligenportner Forst. Rotbraune Felder = Rodungsland, Hochäcker. Blauer Abschnitt
= Plankstetter Buck. Hellgrüne Parzelle = mögliches halbes Tagwerk des Alexander Gluck.



Im Folgenden geht es um die Frage, ob es bei unserer Waldexkursion gelingt,

die Lage der Gluck’schen Parzelle zu identifizieren. Vergleichen wir dazu den

von Buchner  herangezogenen Vertragsentwurf,  der  einige  Ortsangaben zum

Gluck’schen „Veldt,  bei der Khüstell genannt“311 enthält: 1. zwischen des Klos-

ters Geholz und dem Rüblinger Weg (grobe Ortsangabe), 2. unten an des Peter

Neubig312 Feld  anstoßend,  oben  unweit  der  Berchinger  Untermark  und  des

Marksteins  (genauere  Ortsangabe).  Diese  Angaben  erlauben  es,  Alexander

Glucks Grundstück mittels der Seligenportner Forstkarte von 1720, des Urkatas-

ters von 1820 und des Airborne Laser-Scans von 2014 einigermaßen zu veror-

ten. Man betrachte dazu die vorherigen Kartenausschnitte:

Es gibt in dem Rodungsland von 1712 nur eine Zelle, deren Größe genau ei-

nem halben Tagwerk entspricht, aller anderen Parzellen sind entweder größer

(vielleicht später fusioniert) oder kleiner (vielleicht später unterteilt), oder er-

füllen die sonstigen Kriterien des Grundstücks unter den obigen Punkten 1 und

2 nicht. 

Zu aller Überraschung fanden wir bei unserer ersten Inspektion genau auf

diesem Areal,  das  wir  am ehesten als  Gluck'sches Grundstück ansehen,  die

Überreste einer Grenzstellung aus dem Erbfolgekrieg: Es handelt sich um drei

hintereinander geschaltete, klassische Viereck-Redouten mit Außengraben und

innerem Schanzentisch, wobei leider nur die nördlichste davon noch ganz er-

311 Buchner transkribierte diesen schwer leserlichen Vertrag, wiedergegeben in StA Amberg, Sa-
lesianerinnenkloster Amberg 92a, stellenweise sehr frei. So las er anstelle von „Kühstell“ das
Wort „Bhischel“. Siehe Buchner, Gluck, S. 19.

312 Peter Neubig war ein Köbler und Seligenportner Hintersasse aus Großberghausen. Er war
mindestens zweimal verheiratet und hatte, wie man sich im Weidenwanger Kirchenbuch an
diversen Stellen überzeugen kann, zahlreiche Kinder. 
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Abb.  23: Viereckredoute auf dem Gluck'schen Grundstück, Blick vom nördlichen Schanzentisch
auf das Grabenviereck.



halten ist. Um den Graben zu ermöglichen, musste 1702 von den Schanzleuten

einiger  zu  Tage liegender Kalkstein  aus  dem Boden gebrochen werden.  Die

beiden anderen Redouten wurden jüngst durch den Ausbau der Hochstraße

teilzerstört.

Solche Redouten in  Reihe finden sich  an strategisch besonders  wichtigen

Stellen, meist an den Schlagbäumen einer Durchgangsroute. Zwei gleichartige

Stellungen an einem Schlagbaum (sog. Redans oder Spirone) liegen z. B. nicht

weit von hier entfernt an der Passstraße zwischen dem Rösch- und dem Kessel-

berg, bei Obernricht. Diese sind vom Inspekteur Risner von Risenfeld im Herbst

1702 gesehen und beschrieben worden, die Stellung an der Hochstraße jedoch

nicht.313 Dies muss nicht unbedingt etwas bedeuten, denn Risner von Risenfeld

übersprang bei seiner Oberpfalz-Inspektion den einen oder anderen Grenzab-

schnitt.

Der Ort ist als militärische Stellung aufgrund der Lage jedoch eindeutig und

zeugt von der Souveränität der damaligen Planung, bzw. vom ökonomischen

Umgang mit den wenigen zur Verfügung stehenden Mitteln: Hier an der wich-

tigsten Engstelle des Hochplateaus war es mit dem geringsten Aufwand mög-

lich, den weiteren Frontabschnitt bis zum Ende des Kesselbergs effektiv mit ei -

nem kurzen Waldverhau komplett zu verbarrikadieren, weil die angrenzenden

Steilhänge von den Flanken her nicht passierbar waren. Den weiteren Verhau

auf dem Kamm bis zum Röschberg konnte man sich damit zum Teil ersparen!

Allerdings hätte man hier 1702/1703 eine relativ starke Wachmannschaft zur

Verteidigung  zurücklassen  müssen,  denn  eine  Entlastung  durch  Hilfsmann-

schaften wäre an dieser ebenso exponierten wie einsamen Stelle nur schwer

möglich gewesen. Der Platz auf den drei Redouten, die einst mit Palisaden gesi -

chert waren, hätte für eine ganze Landfahne (100 bis 150 Infanteristen) oder

313 Siehe Kleemann, Grenzbefestigungen, S. 281.
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Abb. 24: Das Grenzgebirge im Urpositionsblatt von 1863. Rechts gelb der "Ehekamm", links die 
Waldsperre.



eine Eskadron (ca. 150 Berittene) ausgereicht!

Pikant ist jedoch die Tatsache, dass man 1712 dem Alexander Gluck mögli-

cherweise  gerade  einen  Teil  dieser  aufgegebenen Militärstellung  als  Grund-

stück „aufs Auge drückte“. Man vergleiche dazu obige Kartenausschnitte! Das

Grundstück war durch die Schanzen zunächst als Weidegrund oder Hochacker

unbrauchbar gemacht, wäre allerdings mit geringem Planierungsaufwand her-

zurichten und hinterher umso tiefgründiger und fruchtbarer gewesen. Deshalb

wird Alexander Gluck mit der Zuweisung einverstanden gewesen sein, zumal er

zunächst kaum vorhatte, hier konkret Landwirtschaft zu betreiben. An diesem

Beispiel erkennt man allerdings auch, dass Alexander Gluck vom Klosterrichter-

amt bei  der  Vergabe den Bauern und sonstigen Dienstleuten Weidenwangs

hintangestellt worden war. 

270



Die „Kühstell“ und des „Unterforsters Wiesen“

Wenn man vom Gluck'schen „halben Tagwerk Feld“ auf der Hochstraße ca.

250 m weiter nordöstlich wandert, erweitert sich das Plateau zu einem Oval,

das nach dem Eintrag des Urkatasters den Namen „Kühstell“ trägt.314 Schon der

Name  verrät,  dass  es  sich  um  eine  Zwischenstation  des  Weidenwanger

Viehtriebs  handelte,  der  in  der  Regel  von  Großberghausen  her  auf  die

Hochfläche kam.315 Einst  befanden sich  hier  Hochweiden,  welche bereits  im

Jahr 1596 zum Objekt eines Streites zwischen dem Schultheißenamt Neumarkt

(als Sachwalter Seligenportner Interessen) und der Stadt Berching wurden. Da-

mals hatte die Witwe des Eichstättischen Propstes Gabriel Keller der Stadt Ber-

ching die  „Kühstell“ abgekauft und dort widerrechtlich Holz schlagen lassen.

Neumarkt reklamierte daraufhin das Areal als Seligenportner Besitz, nachdem

das Kloster unter der letzten Äbtissin Anna von Kuedorf (!) protestantisch ge-

worden und 1576 ganz aufgelöst worden war. Es kam in den Jahren 1597 bis

1599 zu drei gerichtlichen Augenscheinnahmen, dabei wurde ein Teil der abge-

holzten Waldparzelle erneut dem Klostergut von Seligenporten zugesprochen,

der Rest als Berchinger Besitz anerkannt.316 Vermutlich war der besagte „Lan-
des Granitz-Stein“ Folge dieser Auseinandersetzung. Im Jahr 1800 sprach Jo-

hann Kaspar Bundschuh in seinem „Lexikon Frankens“ davon, dass es sich bei

der „Kühstell“ um Weideplätze mit Koppel, d. h. mit fest installierten Holzzäu-

nen, gehandelt habe: 

„Der Geyeracker (Gödenacker?) und Kühestell, ehedem Wald, nun Kop-
pelweidplätze  von  Burggriesbach,  Rübling,  Weidenwang  und  Eras-
bach.“317

Die Seligenportner Viehhirten hatten allerdings diese Stelle der Hochweiden

schon seit jeher aufgesucht:

„von tannen bis auf die Kühestall, auf den Ehehaftstein, darnach auf
das Lochles Madtel (so!), von tannen auf des Geyern Acker …“318 

So liest  man in der Weidenwanger Dorfordnung von 1663, deren ältester

Teil, die „Huet Beschreibung“, bereits aus dem Jahr 1519 stammt. Man darf in-

314 Siehe hierzu auch die Planausschnitte des vorigen Kapitels. Eine weitere Waldflur dieses be-
zeichnenden Namens befand sich bei Erasbach, hinter der Oberen Mühle.

315 Dorfordnung 1663, S. 7.
316 Aus den Aufzeichnungen Alfons Lichteneggers. Urkunden Kreisarchiv Amberg 294.
317 Johann Kaspar  Bundschuh:  Geographisches Statistisch-Topographisches Lexikon von Fran-

ken …, Ulm 1801, Stichwort „Kesselberg“, S. 82. Bundschuh verband in seinen Angaben etwas
großzügig zwei Kesselberge, nämlich denjenigen im Osten von Obermässing (heute Kasten-
berg) und denjenigen südlich von Weidenwang.

318 Dorfordnung 1663, S. 7. 
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des sicher sein, dass die Weidenwanger Viehtrift noch weitaus älter war und

schon aus dem 11. bis 12. Jahrhundert herrührte, als der ganze Bergrücken un-

ter den landgräflichen Pabonen noch ein- und dasselbe Hoheitsgebiet bzw. un-

geteiltes Reichslehen war.319 Seit dieser Zeit war es den Viehhirten nämlich tra-

ditionell erlaubt, weit über die Grenzen des Seligenportner Waldes hinaus zu

weiden - auf Eichstättisches Gebiet sowie auf Randgebiete von Großberghau-

sen und Erasbach. Auch wenn dies primär praktische Gründe gehabt haben

sollte  –  die  fortgesetzte  Beweidung der  gesamten baumarmen Hochflächen

war schon damals aus landschaftspflegerischen Gründen notwendig - so waren

diese umfassenden Weiderechte dennoch ein außerordentliches Privileg Wei-

denwangs im Vergleich zu den Nachbarortschaften, die damit entwicklungsmä-

ßig ins Hintertreffen kamen. Unter den Grafen von Hirschberg und dem Kloster

Seligenporten,  erst  recht  nach der  Entscheidung  Kaiser  Ludwigs  des  Bayern

über den Sitz Oberweidenwang 1327,320 ist die Verleihung dieser Prärogativen

jedenfalls nicht mehr denkbar. 

Nach der Hut-Beschreibung betrafen die Weideplätze außerhalb des Seligen-

portner Forstes nicht nur den Gödenacker, hier wohl „Geyers Acker“321 genannt,

und die  „Griesbacher Häng“  (heute Grubmühlhänge bei Sollngriesbach), son-

dern  auch  den  „grasigen Roßberg“,  womit  nur  der  Röschberg  gemeint  sein

kann, dessen Kuppe früher unbewaldet war, dann den Kesselberg, hier „Kösel-
berg“,  genannt, ja sogar den Plankstetter Forst, repräsentiert durch „Kloster-
holz“ und „Abbtsholz“, und als letztes auch das Kälbertal bei Erasbach, hier un-

ter dem Namen „Kölberthall“ vermerkt.322 

So kann man einem dörflichen Dokument über die Sommerweide des Viehs

außerordentlich wertvolle,  wenngleich indirekte Hinweise für einen bis  jetzt

noch gänzlich unerforschten Teil der Geschichte des Sulzgaus entnehmen!

Weidenwang war im 11. und 12. Jahrhundert unter den Pabonen - soweit
geht unser Schluss - nicht nur der kirchliche, sondern auch der weltliche Zen-
tralort dieses Teils des Sulzgaus gewesen! 

319 Zur Verfassung dieses Grenzwaldes als Teil des Sulzgaus unter den Pabonen vor dem Hoch-
stift Eichstätt (nach 1305) und den Grafen von Hirschberg (nach 1190) siehe auch: Werner
Robl: Burggraf Heinrich III. und sein Erbe: Die romanischen Schutzkirchen in Altbayern, On-
line-Publikation von 2012: http://schutzkirchen.robl.de 

320 Hierzu mehr weiter unten, unter dem Stichwort Oberweidenwang.
321 Der Zusammenhang mit „Gödenacker“ bleibt unklar. Hans, Jörg und Konz Geyer sind als Seli -

genportner Hintersassen in den Zins- und Gültbüchern des Klosters von 1540/49 und 1549/50
erwähnt  (z. T.  Auf  dem sogenannten Meierhof).  StA Amberg,  Klosterrichteramt  1420 und
1421. Die Rupp'sche Dorfchronik von Weidenwang erwähnt für das Jahr 1612 einen Leonhard
Bergel von Weidenwang, „den man sonst Geier hieß“.

322 A. a. O. Im Jahr 1589 erfolgte dabei nochmals ausdrücklich die Anerkennung dieser Altrechte
durch die Erasbacher.
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Damit zurück zur  „Kühstell“! Heute handelt es sich um einen Wald, in dem

die wenig standortgerechten Fichtenbestände schütter bleiben und stellenwei-

se Waldwiesen Raum geben - so, wie einst! 

Wenn man sich durch diese lichten Bestände ca. 300 m im sanften Abhang

nach Osten begibt, trifft man an der Hangkante des Juramassivs auf eines der

schönsten Fleckchen Erde in diesem Waldgebirge: 

Aus einer Übergangszone des Weißen Jura, in die sich offensichtlich Sperr-

schichten aus Ton geschoben haben,  entspringt eine Höhenquelle,  die 1720

den Namen  „Walburgae  Brünl“  trug und  heute  „Walperlbrunnen“  genannt

wird.  Diese  Quelle

bezieht ihre Wasser

aus  der  gesamten

Hochebene, die sich

von  Greding  über

Rübling  bis  hierher

erstreckt.  Deshalb

schüttet  sie  trotz

der enormen Höhe,

auf  der  sie  ent-

springt,  recht  kräf-

tig und konstant. 

Seit  Jahrtausenden haben hier  die  Quellwasser  eine mächtige,  halbrunde

Kalksinterterrasse aufgeschichtet, die von dichten Feuchtwiesen, von Seggen,
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Abb. 25: Die "Kühstell" heute.

Abb. 26: Der Ursprung des "Walperlbrunnen".



Farnen  und  Quellmoosen  überwachsen  ist.  Erst  am  Absturz  versickern  die

Quellbächlein  wieder,  um  dann  deutlich  weiter  unten  wieder  an  die

Erdoberfläche zu treten. Wegen des Umfangs könnte man diese Terrasse durch-

aus das „grüne Pamukkale“ von Weidenwang nennen! 

Zur Zeit Alexander Glucks trug diese Kalksinterterrasse allerdings einen ganz

anderen, recht eigentümlichen Namen: Des  „Unterforsters Wißen“ am  „Wal-
burgae Brünl“! Diese Information entnimmt man der Seligenportner Forstkarte

von 1720. Bei dieser Wiese mit ihrem Quellbach, am Rand der wasserarmen

Hochebene, handelte es um eine für die Weidenwanger Rinder äußerst günstig

gelegene,  natürliche  Viehtränke  im Sommer.  Nur  eigenartig,  dass  sie  in  die

„Huetbescheibung von 1519“ so keinen Eingang gefunden hat. Aber vielleicht

war dort der „Walperlbrunnen“ dem genannten Zielort „die Kühestall“ ganz ein-

fach subsummiert. Wir wissen heute nicht, auf welchen Förster genau sich die

Bezeichnung „Unterforsters Wiesen“ bezog. 
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Abb. 28: Ausschnitt Karte StA Amberg, Plansammlung 399. 

Abb. 27: Die Kalksinterterrasse des Walperlbrunnen, optisch hervorgehoben im Urpositionsblatt
von 1863.



Wenn wir eine Vermutung anstellen wollen, dann schreiben wir die Namens-

gebung der Feuchtwiese am ehesten dem Unterförster, Jäger und Wunderdok-

tor Johann Degl zu, der auf einer solchen Terrasse beim menschlichen „Blum-
besuch“323 sicherlich die Heilkräuter fand, die er für seine medizinischen Be-

handlungen benötigte. 

Als wirtschaftliche nutzbare Fläche, als Weideland für die Rinder sehen wir

diese Wiese dagegen nicht an, dazu war ihr Bewuchs für die Rinderzungen zu

hart und wenig schmackhaft, und die Zuweisung an einen Förster auch insofern

sinnlos, als dieser in der Regel keine Rinder hielt. In den Grundzinsbüchern des

Klosters Seligenporten taucht die Wiese unter dem Namen eines Unterförsters

folglich auch nicht auf!

Möglicherweise lagen bei solchen Forstwiesen die ersten Ansitze für die Jagd

mit der Schusswaffe! Was die Wiese am Walperlbrunnen anbelangt, so kam

das Reh- und Rotwild in den Morgen- und Abendstunden sicherlich hierher, um

zu äsen und sich an der Quelle zu laben. Jägerstände, wie man sie heute kennt,

gab es damals noch nicht – zumindest nicht in der Menge. 

Wie dem auch sei: Diese Wiese muss auch Alexander Gluck innegehabt bzw.

beaufsichtigt  haben,  denn die  obige  Einkommensaufstellung  vom 3.  August

1717 sprach von einer Besoldung von 2 Gulden für die Dienst- oder Forstwies  -

en des Reviers.324

So wird mit dem Namen  „Unterforsters Wiesen“ an einer der schönsten
Stellen des Hochwaldes über Weidenwang an Alexander Gluck, den Vater des
Komponisten Christoph Willibald Gluck, erinnert!

323 Das Wort beschreibt eigentlich malerisch die Waldweide des Viehs.
324 Buchner, Gluck, S. 28.
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Abb. 29: "Unterförsters Wiesen" mit dem Quellbach.
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Der Burgstall Oberweidenwang

Noch ist die Wanderung auf den Waldwegen Alexander Glucks nicht zu Ende.

Wenn man sie auf dem Hochplateau weiter in Richtung Westen fortsetzt, pas-

siert man auf schmalem Grat die alten Hochäcker und Weidegründe des Klos-

ters Seligenporten, die sich einst bis zur Flanke des Kesselbergs hinzogen. Dort

ging der Hoheitsbezirk Seligenportens zu Ende. Heute leidet die Strecke z. T.

unter unsachgemäßer Aufforstung, deshalb verlassen wir den Berg nach den

ersten Metern und begeben uns auf einem Steig hinunter in Richtung Weiden-

wang. Nach nur wenigen Metern stößt man auf das alte Herzstück des Seligen-

portner Waldbesitzes – den Burgstall Oberweidenwang!

In der Forstkarte von 1720 ist der Burgstall als Ruine mit Haus, 2 Ecktürmen

und Mauerring eingezeichnet. Dass dies der damaligen Situation entsprach, ist

jedoch äußerst unwahrscheinlich. Vermutlich hatte der Zeichner damit nur an

die einstige Glorie erinnert, was ja auch die Bezeichnung „das alte Schloss“ wi-

derspiegelt. Unter dem Buchstaben A ließt man auf der Legende der Karte: 

„Erklärung: A das alte Schloß, vor Zeithen Bürgstall genanth.“ 

277

Abb. 30: Ausschnitt der Seligenportner Forstkarte von 1720.



Aufgrund  vieler  Quellenhinweise  konnten  wir  erstmals  nachweisen,  dass

einst nicht nur diese Burg, sondern auch der gesamte Waldbesitz südlich von

Weidenwang in der Verfügungsgewalt der Burggrafen von Regensburg aus dem

Geschlecht der Pabonen stand, wohingegen der Bischof von Eichstätt von Kai-

ser Heinrich IV. im Jahr 1080 nur den Wildbann, d. h. das Jagdrecht, übertragen

bekam. Aus dieser Zeit stammten auch die enormen Rechte des Weidenwanger

Viehtriebs, welcher, wie bereits oben geschildert, sich weit in Eichstättisches

Gebiet hinein erstreckte und damit Weidenwang über alle Ortschaften auf bei-

den Seiten der Waldberge stellte.

Die Pabonen verfügten mit den verwandten Abenbergern, Heideckern, Hil-

poltsteinern und Wolfstein-Sulzbürgern nicht nur über ein ausgedehntes Fami-

liennetzwerk im ostfränkischen Übergangsland, sondern hatten bis gegen Ende

des 12. Jahrhunderts als Landgrafen auch den gesamten Kels- und Sulzgau un-

ter ihrer Regie. Nach Entmachtung des Familienverbandes durch Kaiser Fried-

rich Barbarossa um 1170, der alsbald das Aussterben des Hauptstamms folgte,

fiel das Pabonen-Erbe erst an die Grafen von Hirschberg und nach deren Aus-

sterben 1305 - unter rechtlich fragwürdigen Umständen - teils an die Eichstät-

ter Bischöfe, teils an die Wittelsbacher-Herzöge. Dabei musste speziell Kaiser

Ludwig der Bayer wegen verbliebener Erbansprüche und Widerstände späterer

Pabonen-Erben  beim  Weidenwanger  Waldbesitz  einen  Kompromissweg  ein-

schlagen. So verschrieb er den Halbteil des alten Pabonen-Gutes nördlich der

Hochstraße dem Konvent von Seligenporten, während der südliche Teil ganz an

das Bistum Eichstätt fiel. 

Diese wenigen Angaben zur früheren Geschichte des Seligenportner Waldes

sollen an dieser Stelle genügen. Eine ausführlichere Darstellung folgt im An-

hang zu dieser Arbeit.325

Zentrum des Waldgebirges war die Burg Oberweidenwang, auf der im Jahr

1142 ein Ministeriale der Pabonen namens  „Gerhard von Widenwangk“ saß.

Schon zur Zeit der Besitzübernahme durch das Kloster Seligenporten war des-

sen Burg eine Ruine; die Rede war eine Zeitlang noch von einem  „Burgstall“,
auf  dem ein  Waldhüter  saß.  Die  militärische Substanz  der  Festung war  auf

Betreiben Ludwigs des Bayern schon kurz nach 1327 ganz vernichtet worden.

Seit  dieser  Zeit  wurde der Seligenportner  Forst  vom Dorf  Weidenwang  aus

betreut und bewirtschaftet. 

Überirdische Reste der Burg haben sich nicht erhalten. Ihr mächtiger, halb-

runder Graben, ihr aufgeschanztes Podest,  die Abraumhalden im Osten -  all

dies lässt sich aber bis in unsere Tage eindrucksvoll nachvollziehen, nicht nur

325 Weiterführende, wenngleich ebenfalls summarische Angaben finden sich in dem oben be-
reits zitierten Ansporn-Artikel von 4/2014 und im Anhang.
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vor Ort, sondern auch sehr gut auf dem Airborne Laser-Scan von 2014 (siehe

Bild). Das zentrale Turmhaus war einst rechteckig. 

Wer sich nicht recht vorstellen kann, wie dieses verlassene Burgareal bis zum

14. Jahrhundert ausgesehen haben mag, vergleiche am besten den Burgstall

Liebeneck  bei  Greding,  dessen  Mauerstümpfe  noch  heute  stehen,  oder  die

Burg Pfaffenhofen bei Kastl, die sich aus derselben Zeit in toto, wenn auch mit

späteren Um- und Anbauten, erhalten hat. 
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Abb. 32: Großer Pfeil: Burgstall Oberweidenwang. Das zentrale Turmhaus ist als rechteckiges Ge-
bäude gut durch die abgrenzbaren Fundamente zu erkennen. Zur Rechten befinden sich die Ab-
raumhalden des umgebenden Burggrabens, dessen Kalksteinbruch wurde einst zum Bau des Tur-
mes und seiner Umfassungsmauer verwendet. Links oben zum Vergleich die Abb. des Urkatasters
von 1820, mit der Andeutung eines nördlichen Halsgrabens, der sich auch im Laserbild findet.

Abb. 31: Der Turmhügel des Burgstalls Oberweidenwang heute.



Der Zeichner des Urkatasters von 1820 kannte den Burgstall  ebenfalls;  er

hatte aber von der ganzen Anlage keinen maßstabsgetreuen Eindruck.

Gemauerte Überreste der Burg haben sich nur minimalst erhalten; sämtliche

Steine verschwanden schon kurz nach Abbruch der Mauern im Dorf Weiden-

wang, um dort der Errichtung von Gebäuden zu dienen.

Zahlreiche Hohl- und Ziehwege zogen von Weidenwang und Großberghau-

sen einst hierher herauf; ihre Spuren - in teilweise eindrucksvoller Mächtigkeit -

zeigt ebenfalls das Laserbild. Ihre enorme Tiefe belegt zum einen das hohe Al-

ter der Wege, zum anderen hatten sie auch fortifikatorische und wirtschaftliche

Bedeutung.326 Hohlwege dieser Art konnten im Kriegs- oder Angriffsfall durch

Waldverhau unpassierbar gemacht und von den Randwällen auch aktiv vertei-

digt werden. Die von Groß- und Kleinberghausen auf den Nachbarberg herauf-

ziehenden Wege sind vergleichsweise weniger eindrucksvoll und deshalb jün-

geren Datums. Über dem Burgstall fanden alle Wege Anschluss an das Hochpla-

teau und die Hochstraße. 

Direkt am nordwestlichen Ende des Burggrabens befindet sich eine Natur-

höhle  aus  Dogger-Sandstein,  das  sogenannte  „Häferloch“  (alternativ  „Höfer-
loch“). Zahlreiche Geschichten ranken sich um diese Höhle, die aus mehreren

Kammern besteht, welche noch längst nicht alle erforscht sind. 

326 Diese besonders tiefen, sanft geschwungenen Gräben werden mitunter irrtümlich als Über-
reste alter Schürfgräben der Erzgewinnung aus dem Eisensandstein gedeutet. In Wirklichkeit
dienten sie über Jahrhunderte dem Winterzug des Holzes per Schlitten, was die allmähliche
Ausbildung ihrer Exkavation am besten erklärt.
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Abb.  33: Der den Burgstall  im Westen passierende Hohlweg fungiert wie ein zweiter,  vorge-
schalteter Burggraben. 



Zurück auf dem Hochplateau, erschließen sich selbst heute noch die Seligen-

portner Hochäcker, die sich in Richtung Kesselberg erstreckten. Wegen nicht

standortgerechter Aufforstung tun sich die dortigen Fichtenbestände schwer,

hoch zu kommen, deshalb bleibt zwischen den Bäumen reichlich Wiesenland.

Zum Teil entspricht dies dem Aspekt der alten Hochweiden, wo der Viehhirte

von Weidenwang mit seinen „Sehern“327 penibel darauf achten musste, dass

seine Herde, die vielleicht hundert oder mehr Tiere umfasste, nicht zu weit in

den Wald hinein graste und dabei die aufkommenden Schösslinge fraß. Dazwi-

schen kann hier sogar reguläres Ackerland vorgelegen haben, über dessen Ver-

teilung und Bepflanzungsplan wir heute nichts mehr wissen.

327 So bezeichnet in der Dorfordnung von 1663. Es handelte sich um Hirtenjungen als Hilfsperso-
nal. 
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Abb. 34: Burggraben mit dem Eingang des "Häferlochs" zur Linken.

Abb.  35: Die Seligenportner Hochäcker an der Hochstraße sind heute z. T. noch Waldweidefläc-
hen, allerdings ohne Nutzung. Der Fichtenbestand kommt hier wegen der Rotfäule nicht recht
hoch. 
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Das Geheimnis der Seligenportner Westgrenze 

Nach Besichtigung des Burgstalls Oberweidenwang könnte man den Rund-

weg auf den Spuren des Jägers und Försters Alexander Glucks beenden und

nach Weidenwang oder Erasbach zurückkehren. Dennoch empfiehlt sich, von

der unterhalb der Burg gelegenen Forststraße nochmals einen kleinen Abste-

cher nach Westen zu machen, denn dort liegt das Westende des Gluck’schen

Reviers - als anschauliches Beispiel für eine natürliche Seligenportner Grenzzie-

hung. Wenn der Unterförster bei seinen Kontrollgängen und -ritten nach Wes-

ten kam, dann bis hierher und nicht weiter.

Der Forstplan von 1720 zeigt an der betreffenden Stelle eine Kette von fünf

kleinen Waldweihern, die heute wie von Erdboden verschluckt wirken und sich

selbst mit der topographischen Karte nicht auffinden lassen. Buchner muss sie

allerdings 1915 noch gesehen haben, sonst hätte er nicht schreiben können: 

„Die westliche Grenze bilden die 5 Weiher gleich unterhalb von Groß-
berghausen.“ 328

Auch bei  der  Definition dieser Weiher-Grenze hilft  der Laser-Scan weiter:

Südlich von Großberghausen erkennt man versteckt im Wald ein Weiherchen

(Pfeil links oben). Gespeist wird es von einem kleinen Quellbach, der in einem

Kessel unterhalb der Forststraße entspringt und in keiner der uns bekannten

Karten eingezeichnet ist. 

328 Buchner, Gluck, S. 8.
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Abb. 36: Pfeil rechts unten = Burgstall Oberweidenwang, Pfeil links oben = kleines Waldweiher -
chen.



Im Bereich der terrassierten Quellzone findet sich eine reizvolle Vegetation,

unterhalb des Weiherchen eine breite Sumpfzone, welche im Sommer wegen

des Überwuchses kaum betretbar ist. Dazwischen quert ein Waldweg, der in

der heutigen Form neuzeitlich ist.

Im sumpfigen Gelände unterhalb des Weihers lassen sich mit Hilfe des Lasers

die Reste von zwei weiteren Weihern nachweisen.  Das dazwischen liegende

Terrain zeigt eine auffallend weiche und glatte Oberfläche, sodass damit ein Ar-

tefakt aus Menschenhand bewiesen ist. Das waren einst weitere Weiher, die in-

zwischen wieder zugeworfen sind. Ein Teil der Weiher mag auch oberhalb des

heutigen gelegen sein: Die Forstkarte zeigt hierzu Bohlendämme, welche mit

der Geländemulde künstliche Fischkästen bildeten. 

Was uns bei dieser idyllisch-natürlichen Westgrenze des Seligenportner Wal-

des überrascht hat, ist die Tatsache, dass sich unten an der Flurecke, wo im

Plan von 1720 eine große Grenz-Eiche eingezeichnet ist, auch heute eine solche

steht. Diese ist sicher nicht das Original von 1720, aber wenigstens ein würdi-

ger Nachfahre!
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Abb. 37: Das verbliebene Waldweiherchen heute - ein Biotop für Frösche und Lurche. 



Am Ende bleiben an dieser Stelle keine Fragen mehr offen. 

Kein Zweifel, dass es sich hier dem Plan von 1720 entsprechend um die ehe-

malige Grenze des Gluck’schen Reviers handelt. Oben auf dem Berg zeigt der

Katasterplan eine auffallende Zacke in der Grenze zum Hochstift Eichstätt, das

Pendant für das Ende des Seligenportner Waldes an dieser Stelle. Gründe da-

für, dass sich später der Königliche Wald über diese Naturgrenze hinaus nach

Westen fortsetzte, sind uns nicht bekannt. Der Urkataster weist schlicht den

Ausdruck „Weidenwanger Leithe“ als Überbegriff aus. Unten im Tal sind auf der

Forstkarte von 1720 die Worte „Espan oder Wißen“ verzeichnet - also die Ge-

meindeweide von Großberghausen. In der Hütbeschreibung Weidenwangs von

1519  liest  man  hier  von  der  „Steinwiesen“,  dem  „Stein-Espan“  an  der

„Leuthen“.329 Die Wiesenflächen bestehen noch heute.

Damit endet dieser keineswegs erschöpfende Rundgang durch das Waldre-

vier des Försters und Jägers Alexander Gluck, oberhalb von Erasbach und Wei-

denwang. Dort ist das Buch der Geschichte noch weitaus besser lesbar als un-

ten im Tal!

Es folgt zum Abschluss ein Luftbild vom Frühjahr 2014, die uns freundlicher-

weise Herr Christian Wolf aus Neumarkt überlassen hat. Es zeigt das gesamte

Gluck’sche Revier noch einmal, mitsamt der Stationen, die der Leser soeben

mitgegangen ist.

329 Dorfordnung 1663, S. 7.
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Abb.  38:  Links:  Vergrößerter  Laser-Scan  mit  der  Lage  der  einstigen  Weiher  (blau)  und  dem
Standort der heutigen Grenz-Eiche (rot). In der Mitte die Darstellung der Weiher und der Grenz-
Eiche im Forstplan von 1720.  Rechts die Krone des Nachfahren der Seligenportner Eiche!
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Abb. 39: Luftaufnahme Frühjahr 2014 (Chr. Wolf) über das gesamte Waldrevier des Unterförsters
Alexander  Gluck: 1 = Erasbacher Viehtrieb, 2 = Ehekamm, 3 = Plankstetter Holzberge, 4 = Obere
Mühle der Hofmark Erasbach, 5 = Kühstell mit Walperlbrunnen, 6 = Burgstall Oberweidenwang,
7 = Hochstraße mit Hochäckern, 8 = Kesselberg, 9 =  Weiherkette an der Seligenportner Waldgren-
ze, 10 = Röschberg, 11 = Dorfkern von Weidenwang mit Kirche und ehemaligem Gasthaus Fleisch-
mann.



Kurzer Abriss der Geschichte Weidenwangs bis zur 
Gründung des Königreichs Bayern

Als Alexander Gluck in Weidenwang seinen Dienst als Seligenportner Holz-

förster antrat, blickte der Klosterbesitz auf dem waldigen Bergrücken und un-

ten im Dorf bereits auf eine lange Geschichte zurück: 

Als der fränkische Hausmeier Karl Martell in den Jahren 725 und 728 n. Chr.

das Herzogtum Bayern in seine Gewalt gebracht hatte, dürfte der gesamte Sulz-

gau, darunter auch der Bergwald über Weidenwang und Erasbach, in die Hände

des Herrscherhauses der Karolinger gefallen sein. 

König Ludwig der Deutsche, der Ururenkel Karl Martells und der Enkel Kaiser

Karls des Großen, erwähnte 845 n. Chr. einen Ort Weidenwang als Reichslehen

des Klosters Herrieden. 

Unter den Ottonen- und Salier-Kaisern muss es zu einer Besitzverschiebung

gekommen sein, denn in einem Nürnberger Diplom  Kaiser Heinrichs IV. vom

22. Juli 1080 werden die Dörfer Weidenwang und Erasbach als Grenzorte eines

riesigen Forstgebietes erwähnt, das von Eichstätt im Süden bis nach Pleinfeld

im Westen, Berching im Norden und Dietfurt im Osten reichte. Damals fiel der

gesamte Wildbann (d. h.  das Jagdrecht) des königlichen Forstes,  der „in der
Grafschaft Heinrichs von Sinzing“ lag, an Bischof Udalrich von Eichstätt. 

Heinrich von Sinzing - das ist kein anderer als  Burggraf Heinrich I. von Re-
gensburg aus dem Geschlecht der Pabonen, mit Familiensitz in Sinzing an der

Donau!

Die Grundherrschaft über den Weidenwanger Wald war noch vor 1080 teils

als Reichslehen, teils  als Schenkung auf die  Burggrafen von Regensburg  aus

dem Hause der Pabonen übergegangen. 

Dieses mächtige Grafengeschlecht hatte seine Stammsitze in Riedenburg an
der Altmühl und Stefling am Regen. Es versah im Erbgang und mit weitreichen-

den Kompetenzen zwischen 976 und 1185 die Stadtgrafschaft von Regensburg,

verwaltete daneben auch riesige Domänen beiderseits der Donau und hatte bis

zum Aussterben des Geschlechts im Jahr 1185 auch die gesamte Landgrafschaft

auf dem Kels- und Sulzgau inne. 

Zwischen dem Ausgang des 10. und des 12. Jahrhunderts, d. h. zur Blütezeit

der Pabonen, muss die Burg Oberweidenwang, deren Burgstall noch heute ein-

drucksvoll über dem Dorf thront, als pabonische Grenzfestung des Bannforstes

errichtet und an einen Vasallen oder Verwandten der Regensburger Burggrafen

als Edelsitz vergeben worden sein. Namentlich auf dem Burgensitz nachgewie-
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sen ist für das Jahr 1142 ein gewisser Gerhard von Weidenwang.

In der üblichen Geschichtsschreibung wird der lokalhistorische Zusammen-

hang mit den Pabonen, einem der wichtigsten Grafengeschlechter, die das Her-

zogtum Bayern je hatte, gerne negiert. Dies liegt daran, dass sich der wichtigste

Exponent der Pabonen,  Burggraf Heinrich III. von Regensburg, auch Graf von

Riedenburg an der Altmühl, zusammen mit Herzog Welf VI. der hegemonialen

und anti-päpstlichen Reichspolitik  Kaiser Friedrichs I. Barbarossa widersetzte

und deshalb beim Staufer um 1170 in Ungnade fiel. 

Nach seiner  Entmachtung und dem nachfolgenden Aussterben seines Ge-

schlechtes  gegen  1185  nahmen  die  aufkommenden  Wittelsbacher-Herzöge
und zum Teil auch die Bischöfe von Regensburg und Eichstätt - unter Berufung

auf alte Lehensabhängigkeiten - das Erbe an sich und belehnten damit neue

Grafengeschlechter  wie  die  Hirschberger  oder auch einzelne Klöster.  Wegen

strategisch wichtiger Pabonen-Burgen (z. B. Parsberg, Lupburg, Wolfering, Tür-

kelnburg, Kufstein) entbrannte Anfang des 13. Jahrhunderts sogar ein heftiger

und verlustreicher Landeskrieg, bis man sich gütlich einigte. 

Den Wittelsbacher Herzögen bescherte die Übernahme des Pabonen-Erbes

eine derartige Machtfülle, dass sie damit die Basis zu einer fast 800 Jahre wäh-

renden Herrschaft in Bayern legten. In dieser Zeit war es für die offizielle Ge-

schichtsschreibung nicht opportun, die einstige Bedeutung der Pabonen und

ihr Erbe in den Annalen herauszuheben. So erhielt sich die Kunde von ihnen le -

diglich in der altbayerischen Volkssage vom Grafen Babo und seinen 32 Söh-

nen, und in einigen Heiligenlegenden zu Burggraf Heinrich III. und seinem Bru-

der Landgraf Otto. 

Man darf davon ausgehen, dass für die machtpolitisch motivierte Beseiti-

gung der Pabonen-Tradition und die Beschlagnahmung ihres Erbes ein Großteil

der  besitzanzeigenden Urkunden gezielt  vernichtet  wurde.  Daraus  resultiert

heute die generelle Urkundenarmut zu den Pabonen. Dennoch kam es in den

folgenden Jahrhunderten immer wieder zu juristischen Auseinandersetzungen

-  mit  meist  unbefriedigendem Ausgang für  die  betroffenen  Familien-Seiten-

zweige, zu denen in unserer Gegend die Abenberger, Heidecker, Hilpoltsteiner,

Wolfstein-Sulzbürger,  Holnsteiner  u. a.  gehörten.  Bei  diesen  lässt  sich  der

Kampf um das Pabonen-Erbe zum Teil über die Jahrhunderte nachverfolgen -

übrigens auch in Bezug auf Weidenwang.

Ihre militärisch-strategische Bedeutung aber dürfte die pabonische Waldfest-

ung von  Oberweidenwang schon kurz nach 1200 verloren haben. Wann der

letzte Kastellan den Ort verließ, ist nicht bekannt. 
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Um 1200 fiel zunächst das landgräfliche Erbe der ausgestorbenen Pabonen

ganz an die Grafen von Hirschberg. Diesem Haus war keine lange Regierungs-

zeit beschieden. Weil der letzte Hirschberger, Graf Gebhard VII., seinen Besitz

wider Erwarten nicht dem verwandten Herzogshaus Wittelsbach, sondern dem

Bischof von Eichstätt vermacht hatte, entbrannte darüber im Jahr 1305 erneut

ein heftiger Streit. Dieser wurde am 19. Oktober 1305 durch den Schiedsspruch

des sogenannten Gaimersheimer Vertrags beigelegt. 

In diesem Vertragswerk werden ausdrücklich die Dörfer Erasbach, Großberg-

hausen, Burggriesbach, Forchheim und Sulzkirchen als künftig zum Hochstift

Eichstätt gehörig erwähnt, nicht jedoch Weidenwang. Dies ist ein untrügliches

Indiz dafür, dass Burg und Ort Weidenwang, dessen Pfarrsitz ja ebenfalls zu

Eichstätt gehörte, als politische Einheit noch weit über das 12. Jahrhundert hin-

aus einen Sonderstatus behielt. 

Dazu passt übrigens auch, dass die Weidenwanger Viehhirten nach der Wei-

denwanger Hütbeschreibung von 1519 über Jahrhunderte das Recht behielten,

mit den Viehherden weit hinein ins Eichstättische, in die Wälder von Erasbach

und ins Plankstetter Holz, auf den Kessel- und auf den Röschberg zu ziehen.

Dieser uralte, über spätere Grenzen hinausgehende Aktionsradius belegt, dass

dem Pabonen-Geschlecht einst der gesamte Waldberg südlich von Erasbach bis

Großberghausen mit allen Ausläufern und dazu auch noch weite Teile der Ross-

bach-Auen gehört haben müssen. Wir gehen davon aus, dass Burg und Dorf

Weidenwang bis 1200 den Zentralort südlich des Rossbachs darstellte.

Die  mittelalterliche  Burg  Oberweidenwang,  die  im 15.  Jahrhundert  auch

mehrfach als Hohen-Weidenwang  bezeichnet wurde, darf man sich nicht als

Gebäude-Ensemble vorstellen, wie es auf einer Seligenportner Forstkarte von

1724 von einem Ortsfremden eingezeichnet wurde, sondern ähnlich den Bur-

gen Pfaffenhofen bei Kastl oder Liebeneck bei Greding als einzelnes, fest ge-

mauertes Turmhaus mit einer Ringmauer und einem halbkreisförmigen Hals-

graben. 

Kurz nachdem Ludwig der Bayer, der erste Wittelsbacher auf dem deutschen

Königsthron, die Macht im Heiligen Römischen Reich ergriffen hatte, muss es

nach heftigen Streitigkeiten mit  einem Pabonen-Nachfahren,  Graf  Wernhart
von Abensberg, dem nach wie vor Burg und Wald von Weidenwang hälftig als

Allod (=Privatbesitz)  zustanden, zu einer Kompromisslösung gekommen sein:

Man einigte sich darauf, den Halbbesitz unter Verzicht eigener Ansprüche auf

das nahe  Zisterzienserinnenkloster Seligenporten zu übertragen, das immer-

hin in pabonischer Tradition stand. Dem Kaiser ging es dabei weniger um den

Waldbesitz als solchen als um eine weitere Entmilitarisierung der Bergflanke. 
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Hilpolt II. von (Hilpolt-)Stein, der als Sohn des Reichsbutiglers gleichen Na-

mens  aus  einer  Seitenlinie  des  Pabonen-Hauses  stammte,  trat  nun  als  Zwi-

schenkäufer des Allods auf: Er übernahm formell die halbe Burg Oberweiden-

wang und einen Teil des Waldes von Konrad dem Lotter (von Loderbach?), er

übertrug beides am Matthäus-Tag des Jahres 1318 mit Zustimmung seiner Ver-

wandten aus den örtlichen Niederadel auf  die Seligenportner Äbtissin Anna

und deren Konvent. 

Im Jahr 1327 folgte die andere Hälfte nach - „als rechtes Lehen vom römi-
schen König“, für einen Kaufpreis von 346 Pfund Heller. Treuhänder des Lehens

war zuletzt der Reichsministeriale  Hermann von Thann  gewesen, wobei auf-

grund der Zeugenliste nicht sicher zu entscheiden ist, ob er aus Burgthann oder

Thann an der Weißen Laber stammte (eher ersteres). 

Wenige Tage später, am 4. Juli 1327, erteilte  Kaiser Ludwig der Bayer dem

Kloster  Seligenporten die offizielle  Erlaubnis,  die Burg abbrechen zu dürfen.

Wegen der nach wie vor unsicheren Rechtslage - was war Reichslehen, was war

alter Eigenbesitz der Pabonen? - kam es allerdings auch später noch zu Streitig-

keiten, die nach und nach gerichtlich beigelegt wurden. 

Soweit zur komplizierten Frühgeschichte der Burg Oberweidenwang und ih-

rer Wälder, die den grundsätzlichen Zwist der burggräflichen Pabonen mit dem

staufertreuen Wittelsbacher-Haus des 12. Jahrhunderts nach fast 150 Jahren

nochmals aufnimmt und anschaulich widerspiegelt.

Der Waldbesitz aus der Pabonen-Zeit, so umfangreich er auch war, kam im

Gegensatz zum Burgstall nur anteilig auf das Kloster Seligenporten, nämlich bis

zur südlichen Kammlinie, denn im Jahr 1349 bestätigte der deutsche und böh-

mische König und spätere Kaiser Karl IV. in der Tradition seiner Vorgänger den

Waldbesitz des Klosters als „Halbgut“. Ähnliche Halbierungsvorgänge als Kom-

promiss-Lösung  ungeklärter  beiderseitiger  Ansprüche  findet  man  übrigens

auch beim Besitz der Grafen von Sulzbürg-Wolfstein, gegenüber auf der ande-

ren Seite des Rossbachs. Auch hier muss altes Pabonen-Gut in die späteren Lie -

genschaften der Reichsgrafschaft eingeflossen sein. 

Schon seit der Zeit der Ersterwerbung dürfte das Zisterzienserinnen-Kloster

Seligenporten, das anfangs vermutlich die Damen des verbotenen Templer-Or-

dens aufgenommen hatte und unter der Aufsicht des Abtes von Heilsbronn

stand, einen Forstaufseher für seinen Waldbesitz bei Weidenwang abgestellt

haben. Dieser hatte ein stattliches „Klosterholz“ von 326 Tagwerk zu versehen,

das in den Urkunden des 18. Jahrhunderts - für heutige Ohren missverständlich

als „Klöstergütl“ bezeichnet wurde. Die Verwaltung des Forstes erfolgte eine

Zeitlang noch von einem Amtsgebäude in Oberweidenwang aus. 
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Weidenwang  wuchs  unter  der  Klosterherrschaft  zu  einem  ansehnlichen

Pfarrdorf  heran,  wobei  zu  Seligenporten nach und nach weitere Grundherr-

schaften  der  näheren  und  weiteren  Umgebung  stießen,  z. B.  die  Grafschaft

Sulzbürg,  das  bischöfliche  Kastenamt  Jettenhofen,  das  Kloster  Plankstetten

oder das Schultheißenamt Neumarkt. Der größte Bauernhof des Dorfes, der so-

genannte Meierhof, gehörte jedoch allezeit dem Kloster, dazu mehr als ein Dut-

zend weiterer Anwesen und sämtliche Dorfrechte, als da sind das Kirchtags-

recht, das Zapfen- oder Schankrecht, die Hirtschaft, das Schmiedrecht, das Flu-

rer- und das Badstubenrecht. Die filigranen Regelungen, denen diese Rechte

spätestens ab 1519 unterzogen wurden, sind in der Weidenwanger Dorford-

nung von 1663 bis heute erhalten geblieben. Zum Ende des 19. Jahrhunderts

gab es in Weidenwang 17 Anwesen mit Seligenportner Hintersassen. 

Der Pfarrer von Weidenwang war mit seinem Pfarrgütern alle Zeit von Seli-

genporten unabhängig. Schon seit der Zeit um 1070, als Bischof Gundekar von

Eichstätt in Weidenwang eine erste Kirche auf den Diözesanheiligen Willibald

geweiht hatte, gehörte das gesamte Pfarrlehen einschließlich Kirche zum Bis-

tum Eichstätt. Weidenwang ist damit eine der Urpfarreien des Sulzgau.

Nachdem das Kloster Seligenporten in den Wirren der Reformation aufgelöst

und der Ort Weidenwang im 30-jährigen Krieg vollständig entvölkert worden

war, kam der Seligenportner Waldbesitz zunächst in kurbayerische Hände. Er

wurde allerdings im Rahmen der Rekatholisierung 1667 erst dem Salesianerinn-

en-Kloster in München und 1692 dem davon weitgehend unabhängigen Sale-
sianerinnen-Konvent in Amberg übertragen. Damit begann in konfliktbeladen-

er Zeit eine relativ strenge Klosterherrschaft. Verwaltet wurde der gesamte Be-

sitz weiterhin von Seligenporten aus, wo man eigens ein Klosterkasten- und ein

Klosterrichteramt eingerichtet hatte. 

Nach dem Spanischen Erbfolgekrieg gab es für die Forstaufseher Seligenport-

ens keine dauerhafte Ansiedlungsmöglichkeit in Weidenwang mehr, so dass sie

im Gegensatz zu früher mit Mietwohnungen, bestenfalls einem sogenannten

„Inhäusl“ im Dorf vorlieb nehmen mussten. Dies betraf vor allem den Vater des

Komponisten  Christoph  Willibald  Gluck, den  Förster  und  Jäger  Alexander
Gluck, als er im Jahr 1711 mit seiner Frau Walburga in Weidenwang zuzog und

den Seligenportner Forstdienst übernahm. 

Der folgende Abschnitt fast nochmals kurz die Ergebnisse der vorliegenden

Arbeit zusammen:

Alexander Gluck nahm dem Dafürhalten nach mit seiner Frau im Anwesen

des  Schusters  Ulrich  Albert  und  seiner  Frau  Elisabeth Logis,  in  den
ehemaligen Diensträumen des Unterförsters Stephan Petzel. Dieses Haus war
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also bis ca. 1701 ein richtiges Förster-Anwesen gewesen, selbst wenn hinterher
die Seligenportner Schuster-Gerechtigkeit darauf lag. Als Starthilfe bekam das
Paar  von  Klosteramt  ein  günstiges  Stück  Land  auf  der  Hochweide  von
Weidenwang zur Erbpacht.

Der spanische Erbfolgekrieg, der 1702/1703 oben auf dem Bergkamm eine
durch einen linearen Wall-Graben-Zug und kilometerlangen Waldverhau ver-
barrikadierte  Grenze zwischen Kurbayern  und dem Hochstift  Eichstätt  nach
sich gezogen hatte, war zu diesem Zeitpunkt offiziell noch nicht beendet.

Am 4. Juli 1714 wurde dem Ehepaar Alexander und Walburga Gluck das ers-
te Kind geschenkt und noch am selben Tag in der Pfarrkirche St. Willibald von
Weidenwang auf den Namen  Christoph Willibald Gluck getauft. Es handelt
sich  um  den  bekannten  Komponisten  und  späteren  Reformator  der
italienischen Barockoper.

Die Entbindung des Kindes fand mit hoher Wahrscheinlichkeit nur wenige
Meter von der Taufkirche entfernt, im Haus des Schusters Ulrich Albert statt -
also genau dort, wo die alte Weidenwanger Ortstradition schon immer die Ge-
burtsstätte des Komponisten lokalisiert hatte. 

Nach der Geburt zog die junge Familie in ein eigenes Häuschen nach Eras-

bach um, wo Alexander Gluck inzwischen weitere Dienstaufgaben übernom-
men hatte. In Erasbach kam zwei Jahre später  Christoph Anton, der zweite
Sohn des Paares, zur Welt. 

Der Förster und Jäger Alexander Gluck war ein ehrgeiziger und geschäfts-
tüchtiger Mann. Nach und nach übernahm er von seinem neuen Wohnsitz aus
nicht nur die Erasbacher Mautstelle, die damals „Beizollstelle“ hieß und ver-
mutlich von seiner Frau versehen wurde, sondern auch das Amt des Holzför-
sters von Plankstetten. 

Wenig später kam es zu Zerwürfnissen zwischen Alexander Gluck und seinen
Arbeitgebern.  Das  Paar  fällte  den  Entschluss,  die  nicht  ganz  ungefährliche
Grenzjägerei von Erasbach aufzugeben und mit Ablauf des Jahres 1717 ganz
aus der Gegend wegzuziehen. 

Vermutlich zur Jahreswende 1717/1718 oder sogar einige Zeit später wech-
selte das Ehepaar Gluck hinüber ins Königreich Böhmen, von wo aus der heran-
wachsende  Christoph  Willibald  Gluck  seine  weitere  Musikkarriere  startete.
Sein musikalisches Gehör hatte er allerdings schon zuvor in seinen Oberpfälzer
Heimatdörfern Weidenwang und Erasbach erworben! 

Alexander Gluck hatte erst wenige Jahre den Sulzgau verlassen, als sich das

Klosteramt  Seligenporten  dazu  entschloss,  einen  Nachfolger  hauptamtlich

anzustellen und ihm für seinen Dienst im Areal des Schuster-Anwesens ein ei-

genes Forsthäusl zu errichten. Nach heftigen Streitigkeiten mit der einheimi-
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schen Bevölkerung entstand im Jahr 1724 jenes Forsthaus in Weidenwang, das

später mit Glucks Geburtsort verwechselt wurde und dem Domarchivar F. X.

Buchner den Anlass gab, Weidenwang ganz die Prärogativen der Geburt zu ent-

ziehen und den Entbindungsort kurzerhand nach Erasbach in das nachmalige

Wohnhaus der Glucks zu verlegen. 

Für keinen der beiden heute zur Diskussion stehenden Geburtsorte gibt es
einen abschließenden urkundlichen Beweis, für Weidenwang sprechen aller-
dings weitaus mehr und vor allem die triftigeren Argumente. 

Nach der Säkularisation 1802/1803 fiel der gesamte Seligenportner Waldbe-

sitz vom aufgehobenen Salesianerinnen-Orden zurück an die kurfürstliche Ver-

waltung. Nach Gründung des Königreichs Bayern erfolgte die Umwandlung in

einen Königlichen Wald, gleichzeitig wurde die Forstdienststelle aus Weiden-

wang weg verlegt. 

Literaturempfehlung

Wir verzichten an dieser  Stelle darauf,  die  bereits  andernorts  zusammengestellte

Fachliteratur zu Christoph Willibald Gluck nochmals anzuführen, und beschränken uns

auf die spezifisch Weidenwanger Quellen:

• Die historische Arbeit  Franz  Xaver Buchners  zur  Geburt  Christoph Willibald

Glucks, deren Kenntnis zum Verständnis der vorliegenden Arbeit unabdingbar

ist.

• Die  Weidenwanger  Dorfordnung von 1663,  in  Form der  Kopie  des  Lehrers

Gary, mit unserer Transkription.

• Unsere erste Arbeit zu Christoph Willibald Gluck von 2013: Christoph Willibald

Gluck wurde doch in Weidenwang geboren … Über die Mythen zum Lebensan-

fang und -ende des Komponisten Christoph Willibald Gluck

Die Arbeiten stehen online zur Verfügung: http://www.robl.de 

Abbildungsnachweis

Sämtliche Urkundentexte und historischen Regionalkarten stammen aus dem Fundus

des Diözesanarchivs  Eichstätt  oder  des  Staatsarchivs  Amberg.  Zusätzlich  finden sich

eigene Fotografien sowie gemeinfreie Abbildungen aus diversen Quellen, u. a. dem Ur-

kastasterblatt und dem Urpositionsblatt des Königreichs Bayern. Die Laserkarten stam-

men aus RISBY, dem Rauminformationssystem Bayern.
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